
Gerd H. Wächter 
Der doppelte Charakter des Strafrechts 

Ökonomie, Repression und Ideologie in der Theorie 
des Strafrechts 

Dieser Beitrag* entstand im Rahmen von Vorarbeiten für eine Studie über die straf­
rechtliche Aufklärung. Zu Beginn stand die Ernüchterung. daß »unser Versündnis 
darüber, warum Veränderungen im Strafrecht und seiner Anwendung stattfinden. 
theoretisch primitiv bleibt« (Green berg & Humphries. 1980, S. 209). Das Problem, 
das sich einer materialistischen Theorie weiterhin stellt. liegt darin, bei der Herstel­
lung eines Verhältnisses von Sozialstruktur und (Straf-)Recht »die Verkürzungen 
des Ökonomismus zu überwinden, ohne die Grundstruktur der marxistischen 
Theorie zu opfern und eine differenziertere, flexible und empirisch verteidigbare 
Vorstellung des Nexus zwischen beiden zU formen" (Spitzer, Ms, S. 7). Aus der 
Durchsicht und Kritik von verschiedenen Ansätzen werden Umrisse und Mögllch­
keiten einer komplexeren materialistischen Theorie erkennbar. Dabei wird in Zwei­

fel gezogen, ob die Beziehungen zwischen Strafjusti.:z. und gesellschafdicher Basis 
adäquat beschrieben werden können, wenn von einem Primat des polizeilich-repres­
siven oder des ökonomischen Moments in der Funktionsweise des Strafrechrs und 

von einem Vorrang der materiellen Dimension der Strafe vor der kommunikativen 
ausgegangen wird. 

1. Einleitung 

Die materialistische Gesellschaftstheorie ist in Bewegung. Die Paranoia, daß hinter 
jedem Irrtum und Fehltritt der ~Revisionismus« lauere, macht einer rationellen Sich­
tung des theoretischen Erbes ihrer Klassiker Platz. Was von diesen immer als Selbst­
verständlichkeit behandelt wurde - die Norwendigkeit der forrwährenden Weiter­
entwicklung der wissenschaftlichen Reflexion - wird zur Grundlage eines unbefan­
generen Forschens. 
Ein solches Projekt verlangt zunächst die Abkehr von einern einseitigen Gebrauch 
der »Basis-Überbau-Theorie« zur Entlarvung und Denunziation des Klassencharak­
ters von Überbauerscheinungen. »Das Legitimationsproblem des Staates besteht 
heute nicht darin, wie die funktionalen Bezüge zwischen Staatstätigkeit und kapita­

listischer Wirtschaft zugunsten ideologischer Gemeinwohldefinitionen verschleiert 
werden können. Das iSI, jedenfalls in Zeiren der wirtschaftlichen Krise, nicht mehr 
möglich und die marxistische Enthüllung nicht mehr nötig« (Habermas, S. 52). Ähn­
liches gilt für die Gesellschaftswissenschaften. Die nichtmaterialistische Wissen­
schaft erönert heute in großem Umfange Vcrmittlungsstrukruren zwischen den ver-

• FiI, Hinweise und Knlik d>nke ich Prol. Gün,er Albro:ht, Prof. Wolfgang SchIld und Ditte. W. Neu­
mann in Bielefeld. 
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schiedenen Ebenen der Gesellschaft. Wissenssoziologie, strukturtunktionalistische 

Soziologie, Strukturalismus, Sozi:\lgeschichtsschreibung und Systemtheorie' haben 
das marxistische Monopol für derartige Analysen - falls ein solches jemals bestanden 
hat - längst durchbrochen. Der Hinweis auf die ökonomische Determination der 
gcsellschafclichen Phänomene ist nicht mehr originell und die Fixierung auf die 
Widerlegung der idealisrischen Vorurtcile des 19. Jahrhunderrs' wird zu einem 
Hemmschuh des theoretischen Fortschritts. Engels wies bereits 1890 darauf hin, daß 
die Ausrichtung der Theorie auf propagandistisch-ideologische Bedürfnisse zu Ver­

kürzungen führen muß: 
»Daß von den Jüngeren zuweilen mehr Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt 
wird, als ihr zukommt, haben Marx und ich teilweise selbst verschulden müssen. Wir 
hanen den Gegnern gegenüber das von diesen geleugnete Hauptprinzip zu betonen, 
und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an der Wechselwir­
kung bcteiligten Momente zu ihrem Recht kommen zu lassen" (Brief an Bloch). Und 
in einem Brief an Mehring über dessen »Lessing-Legende,,: "Sonst fehlt mir nur 
noch ein Punkt, der aber auch in den Sachen von Marx und mir regelmäßig nicht 
gcnug hervorgehoben ist und in Beziehung auf den uns alle gleiche Schuld trifft. 
Nämlich wir alle haben zunächst das Hauptgewicht auf die Ableitung der politi­
schen, rechtlichen und sonstigen ideologischen Vorstellungen und durch diese Vor­
stellungen vermittehen Handlungen aus den ökonomischen Grundtatsachen geleg( 
und legen müssen. Dabei haben wir dann die formelle Seite über der inhaltlichen 
vernachlässigt: die Art und Weise, wie diese Vorstellungen eu. zustande kommen« 

(J893, S. 720; Hv. v. vf.) 
Um jede Überschätzung und mechanische Mißdeutung des Basis-Überbau-Zusam­
menhanges zu vermeiden, ist deshalb vorgeschlagen worden, anstan von der Basis­

Überbau-Theorie von einer MetApher] zu sprechen, die es nahelegt, "die Gesellschaft 
als einen Satz von asymetrischen aber reziproken Detenninationsbezichungen. 

(Grccnberg, J 98" S. 16) zu analysieren. 4 Damit wird die Frage nach der Form und 
der Struktur, dem wie der Wechselwirkung, in den Mittelpunkt geruckt. Man muß 
aber sagen, daß gerade .die Theorie der spezifischen Wirksamkeit der Überbauten 
und andere ~ UmstA.nde« zum großen Teil noch zu erarbeiten sind, - und vor der 
Theorie ihrer Wirksamkeit oder gleichzeitig damit ... die Theorie des besonderen 
Wesens der spezifischen Elemente des Überbaus. Diese Theorie bleibt, wie die Karte 
Afrikas vor den großen Entdeckungen, ein in seinen Umrissen, in seinen Bergketten 

und großen Flüssen erkanntes, aber meistens, bis auf einige gut gezeichnete Gegen­
den, in seinen Einzelheiten unbekanntes Gebiet.« (Althusser, 19611, S. 82). Diese 
Problemskizze kann der Ausgangspunkt einer materialistischen Theorie des Straf­
rechts' sein, die nach der Typik und den Kanälen der Vermittlung des Strafrechts mit 
den anderen Überbauten und der Basis und nach seiner spezifischen Wirkungsweise 

fragt. 

1 Schon im Titc! prog .... mm .. isch: Nik!.s Luhmann, Gesell,ch.ltssrrukrur und Sem;U1uk, 2 Bde., Fran~­
fun: a. M. J9ßl. 

~ Womit nicht geS>g' ist. (bß dies~, wie ~uch die von H~b.mus 1ngcsprochcnen Gemeinwohldefinitionen, 
ketnen EinOuß mehr .uf das politISche Den~en der Bevolkerung hän.n. Aber .us dieser Perspektive 
können die Aufgaben der Theorie nieht bestimmt werden. 

} Grecnberg 198" S. 1$; Spitzer. Ms., S. '9. 
o! Dies I~gl luch die berühmte Formulierung von M~rx in seinem VorwOrt zur Kriuk der politischen 

Ökonomie nahe. Der don verwandle T ~rminus • .,heben. assoziiert cin~ ar,hil.klonische VorneilUllg 
und v~nn.idel jede vorschnelle genauere Qualifizierung der B~sis-Üb~rb,u.B~ziehung . 

$ V gl. die reichhaltigen und problemorientierten Überblicke üb~r die mll~rialisusche St .. lrechlSlheorie in 
den Einleilungen und KapilcicinlcilUngen zu BcimelQuinney '981, Greenberg ,,&. und bei Spilzer. Ms. 
und O'Ma.lky '981. Zur malcriAlisuschen Theorie des .bwcichendcn Verhallen, vgl. SpitzCl' '971. zur 
(weilergehßJen) m .. ~riahSlisch.n RechlSrheorie vgl . CainlHunt '979. 
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Skizze 1 gibt einen Überblick über die verschiedenen Relationsmäglichkeiten, die 
für eine Theorie des Stralrechts relevant sind; die erörrerten Ansätze können gewis­

sermaßen in dic Skizze »eingetragen« werden . Eine Typisierung war hierbei nicht 
ganz zu vermeiden. Daher ist es wichtig 4U betonen, daß sich die behandelten 
Ansätze nicht notwendig ausschließen. daß ihnen nicht jede Entwicklungsmöglich· 
keit abgesprochen werden soll und vor allem: daß die zitierten Autoren nicht auf die 
Ansätze festgelegt werden sollen. für die sie 3ngefühn werden. 

Il. Instrument4lisllsche Stra{rechtskonzeption 

Die instrumemalistische Konzeption hat die Vorstellung der Öffenclichkeit von der 
marxistischen Rechtstheorie nachhaltig beeinflußt. Sie dominiert seit dem Sieg des 
,.Normativismus. in den Debatten des jungen Sowjetrußlands die Rechtstheorie der 
sozialistischen Länder und der Mehn;ahJ der kommunistischen Parteien. 
Der sowjetische Autor Kerimow gibt eine typische instrumentalistische Definition, 
indem er schreibt: »Das Recht ist staatlicher Wille der herrschenden Klasse, das im 
System der allgemeinverbindlichen Nonnen seinen Ausdruck findet, auf die Rege­
lung der gesellschaftlichen Verhältnisse im Interesse dieser Klasse abzielt und dessen 
Verwirklichung durch die Repressivgewalt des Staates verwirklicht wird « (1977. 
S. 143)6. Das Strafrecht erscheint in diesem Ansatz als ein Werkzeug der Eliten, die 
einen von ihren Interessen geleiteten, strategischen Willen bilden und die Straf justiz 
emsprechend programmieren. Um in seine wirkliche Programmatik vorzudringen, 
ist der inscrumentalistische Ansatz gegen eine ultraprimitive Version und Kritik in 
Schulz zu nehmen. Natürlich wird kein~ Punkl-für-Punkt-Encsprt:chung von Klas­
senimcresse und Recht (etwa im Sinne eines -Klassencharakters« des Rechtsfahrge­
botes des Straßenverkehrsrechts) behauptet, und es wird auch nicht ausgeschlossen, 
daß die Strafrccl'ltsordnung aufgrund von Zugeständnissen und Kompromissen oder 

6 G4I1Z ähnlich Wjlli= Ch=bli" '974. S. T SI. 

J6] 
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einer HerrschaflstaktLk des ,.Zuckerbrores. von der Linie einer rigorosen Wider­
spiegelung der unmitrelbaren Kapitalimeressen abweichen kann.' Dieses absurde 
Ergebnis wird mit der Figur der »relativen Autonomie des Überbaus« vermieden. 
Durch die Umgehung eines ökonomischen Automatismus nähert sich die instru­
mentalistische Konzeption auf der anderen Seite den pluralistischen Konflikttheo­
rien an.! Während es gegenüber dem Ökonomismus darum ging, Komingcnzen in 
das Modell aufzunehmen, gilt es gegenüber der Konflikttheoric, diese Kontingenzen 
zu begrenzen. Darin. wie die instrumentalistische Serairechtskonzeption diesen 
Balanceakt ausführt, liegt ihre hauptsächliche Schwäche und Einseitigkeit. 
Die »relative Selbständigkeit« des Rechts wird durch den Begriff des RechLS als dem 
staatlichen Willen der herrschenden Klasse begründet. Der Wi.llensbegriff ermög­
licht die Einbringung von Kontingenz in das Modell (die »Selbständigkeitu) und der 
Begriff der herrschenden Klasse (des Trägers dieses Willens) sichert den sozialpoli­
tischen Inhalt des output des Rechtssystems (die Reil1tivität der SelbSländigkeit).9 
Dieser Kunstgriff, der es ermöglicht, Notwendigkeit und Kontingenz - als das Ver­
hältnis des Willenssubjekts zu seinem Willen - vereinbar zu machen. führt aber 
unausweichlich dazu, daß die Basis-Überbau-Vermittlung auf einen einzigen Kanal 
reduziert werden muß. AUes läuft über die willensmäßige Reflexion der herrschen­
den Klasse, die ein Monopol auf die» Verwaltung« der Determinationsbeziehung 
von der Basis zum Überbau zu besitzen scheint. 
Da weder das Interesse noch der Wille der herrschenden Klasse greifbare empirische 
Daten sind, bestätigt und Stützt sich das Modell unablässig selbst und macht sich 
unangreifbar. Aus diesem Grund eignet es sich zur ex post Denunziation des Klas­
sencharakcers von Rechtsakten. Die wirkliche Selektivität der Vermittlung zwischen 
der ökonomischen Basis und anderen Überbauten und dem strafrechtlichen Über­
bau wird jedoch nicht nachvollzogen,'O sondern nur als Schrittfolge auf fiktiven 

Ebenen" dargestellt. Entsprechend bietet die instrumentalistische Rechtskonzcpuon 
kaum eine Hilfe bei der theoretischen Analyse. 
Sie ist in den Bereichen besonders unplausibel, in denen entweder die Anpassung des 
juristischen Überbaus an tiefenstrukturclle Entwicklungen, die häufig nicht bewußt 
reflektiert werden können. oder die Einflüsse der Ideologie auf das Rechtssystcm in 
Rede stehen, die meist nicht als unmittelbarer Ausdruck der Interessen und des 
Willens der herrschenden Klasse dechiffrien werden können. Die Abbildung von 
ticfenstrukcurcUen Mustern in deo juristischeD Überbau dürfte in Wirklichkeit 
unbewußter vonstanen gehen, als VOn der instrumemalistischen Strafrechtstheorie 
angenommen wird, während der Einfluß der Ideologie auf das Rect.tssystem sicher 
weitgehend willentlich hergestellt wird, sich aber der instrumentellen Kontrolle 
durch die herrschende Klasse enrziehen dürfte. " Dies deshalb. da »Ideologieim-

7 Erst recht dockt sieb die "'SlTumeD.ali.uschc Konzep.ion nicht oU' der landläufigen Vorstellung vOn 
>Kh .. enjustiz. im Slnne e",er diskriminierenden Schluhurbehandlung VOn Ange.chuldigttn nach 
sozialen und politischen Kril<rien. Allerdings werden deranige VermulUngen 0/1 in in .. rumentalisll5cb. 
Theorien •. ;"g..l;'g(. Si. mögen auch .ine gewisse Grundlage haben (Steinen /976, S. )46 f.). ,ber - und 
das iSl in di.sem Zus=mcnh.ng vor :Jlcm wichtig: .i. begriindm nich, die gesellschaf,lich. Funktio­
n.liü. der StnJ"jusuz. 

S Zu dem Verhältnis irut.nJmenlAlistischer und pluralis,ischer Rcchtslheorien "g!. QuinncyfBeime. 

$. '7· 
9 Eincn 3Jldcrs orienuerten Versuch der Herlr.i,ung der .rdativen Autonomie. gibt l..ue D. B .. lbl<J. Die 

.relauve Autonomie. ergebe sich AUS der HomogeniI" von Waren- und RcchlSlorm, die sichert, d.ß du 
Oberbau an das 5YJlmJ gebunden bleibe, aber von den einzelnen A k,eurcl losgekoppe.h "'ar. (S. S8 1). 
Al.t.hu'U7 .nIWickeh die .rebtive AUlonomie- ill Zu,ammenhll1g mit dem BegriJf der. Ob.rdeurminit­
rung· . • Die eiru.."e Stunde der .Ietzten lnsunz. sch13g. nie ... < (1968. S. plI.). 

10 Vgl. CI,u, Olle '?7J. S. 86. 
'1 Das Problem wird ans.tzweise diskutiert in: AUlorenkollek.iv '974, S. 16811. 
!l GreenbergIHumphri.s !9S!, S.1l7f. ~ Gr •• nberg ,,8 •. S. '92. 
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porte~ in das Strafrechtssystem nur aus dem ideologischen Überbau kommen kön­
nen. Dieser reflektiert aber niemals ausschließlich die IntereHen einer KLme, ~on­
dem ist ein ideologisches Weltbild der Gesellschaft insgestlmt, das in einem gewissen 
Umfang auch Bedürfnisse und Vorstellungen der nicht-herrschenden Schichten inte­
griert, von Traditionen und Kämpfen abhängt und dazu auch noch z.eitlich ,.hinter­
herhinkt«. 

Die instrumentalistische Strafrechlskonzeption hat demnach Evidenz nur für einen 
minieren (allerdings quantitativ nicht unbeachdichen) Bereich der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung.'} Selbst hier bleibt sie aber relativaussageschwach, da sie die 
instrumentelle Wirksamkeit des Strafrechcs nicht genügend spezifiziert. Üblicher­
weise übernehmen inSlrumentalistische Strafrechtskonzeptionen für die Theorie der 
Wirkungsweise des Strafrechts die Selbstbeschreibungen der Strafjusuz (Unrechts­
verhinderung durch Abschreckung, Unschädlichmachung . .. ) und fügen nur hinzu, 
daß das Strafrechtssystem auch ein Instrument der Unterdrückung von politisch 
gefährlichen Handlungen und Gesinnungen sei . 

UI. WarenJetisch-Ansatz 

Der auf den russischen Rechtstheoretiker Eugen PaKhukanis zurückgehende und in 
letzter Zeit in den angelsächsischen Ländern intensiv diskurierte'· Ansatz gehl von 
einer fast aucomatisch verstandenen Detemilnationsbeziehung z.wischen Basis und 
strafrechtlichem Überbau aus . Dabei wird an die Waremtr/l.klur der Gesellschaft als 
solche angeknüpft. die sich in Rechtssubjektivität, Veruagsfreiheit und dem Maß­
prinzip der Strafe widerspiegele . Eine Funktionalität dieses Mechanismus wird übli­
cherweise nicht erÖrtert. In dem Hauprwerk von Paschukanis, »Allgemeine Rechts­
lehre und Marxismus", liest man: »Die Entziehung der Freiheit auf eine im gericht­
lichen Urteil vorher festgesetzte, bestimmte Frist ist die spezifische Form, in der das 
modeme, d . h. bürgerlich-kapitalistische, Strafrecht das Prinzip der Äquivalemen­
vergeltung verwirkliehr. Diese Form ist unbewußt aber tie.fliegend von der Vorstel­
lung vom abstrakten Menschen und von der abstrakten. durch Zeit meßbaren, 
menschlichen Arbeit verbunden. Es ist kein Zufall, daß sich diese Fonn der Strafe 
gerade im 19. Jahrbundert einbürgerte und als natürlich betrachtet wurde (d. h. zu 
einer Zeit, wo die Bourgeoisie alle ihre Eigenarten vollkommen entwickeln und 
erhärten konnte) ... Damit der Gedanke entstehen konnte. man könne ein Verbre­
chen durch ein vorher bestimmres Stück abstrakter Freiheit vergelten. war es nörig, 
daß alle konkreten Formen des gesellschaftlichen Reichtums auf die abstrakteste und 
einfachste Form, auf die durch Zeit gemessene menschliche Arbeit reduziert 
seien ... In Wirklichkeit ist diese absurde Äquivalendorm aber nicht eine Folge der 
Verirrungen einzelner Kriminalisten, sondern der materiellen Verhältnisse der 
warenproduzierenden Gesellschaft, von denen sie sich nährt« ([966, S. 165 f.) . 
Bob Fine lehnt sich in seiner interessanten Untersuchung über ~ The Binh of Bour­
geois Punishment<t an Paschukanis an : »Es bleibt die Frage : warum ist es norwendig, 
diese Herrschaftsfonn (das Gefängnis: G. W .) als spezifisch bürgerl.ich anzusehen? 
Der Grund ist, daß seine Fonn direkt durch die kapitalistische Produktionsweise 
bestimme ist. Bürgerliche Strafe wird über die Abstraktion eines Rechtssubjektes 

I) Das ill VOn einem Großteil der Autoren anerkannt. Nachdrücklicb bei Gr~u 1981. 
'4 Vg). BcimelQuinncy 1982. S . • 0 f.; Piers Bcimt & Roben SharlN 198.; Binns 1980; ß.>.Ibu. 1977; Mullin 

I,go; Anh". 1978. 
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r66 ausgesprochen; im Geflngnis nimmt sie die Form einer jedem Individuum angebo­
renen und in einer Verpflichtung gegenüber der bürgerlichen Ordnung bestehenden 
Menschlichkeit an. Aus der wirklichen. praktischen Verpflichtung wird diese 
.menschliche Qualität( nur durch die Unterdrückung der Anikulation von ;alterna­
tiven Bindungen abstrahien. Dieses abstrakte Individuum erstrebt notwendiger­
weise die Durchsetzung von bürgerlichen Nonnen. Aber woher kommt diese 

Absrraktion? Sie ist keine geniale Idee eines Beamten. um jeden Widerstandskeim in 
der A.rbeiterklasse zu zerstreuen oder eine gute Idee. die sich zwar nur mit der 
Bourgeoisie entwickelte. aber in allen Gesellschaftsformen angewendet werden 
könIHe. Vielmehr ist die Abstraktion des Rechtssubjektes eine direkte Widerspiege­
lung des abstrakten Individuums der Warenproduktion« (1980, S. 26). Die angedeu­
tete mögliche instrumentelle Beziehung zwischen Strafe und Gesellschaft wird iro­
nisien und zurückgewiesen, und die spezifische Gefängnisstraffonn explizit als 
unminelbare Widerspiegelung der Warenaustauschstruktur der Basis begrif­
fen. '\ 

Bei der Kritik des Warenfetisch-Ansatzes kann auf neuere Beiträge von David 
F. Greenberg, Nancy Anderson, Peter Binns u. a. zurückgegriffen werden . Die Vor­
stellung eines Konnexes zwischen der Entwicklung der Warenform und dem moder­
nen bürgerlichen Recht ist zwar zunächst plausibel und auch historisch nachvoll­
ziehbar; Strukrurparallelitäten von ökonomischer und juristischer Sphäre liegen auf 

der Hand. Aber der Ansatz leistet keine Analyse der An und Weise des Strukrur­
transfers. Die Frage, wie und warum die Warenform in die Straf justiz hinaufwan­
den, bleibt un beantwortet - die altbekannce Barriere der an Pasch ukanis oriemierten 

Rechtstheorien, das Unvermögen, "den Kausalprozeß deutlich zu machen, der das 
Recht in Übereinstimmung mit den ökonomischen Verhältnissen bringt" (Green­
berg & Anderson, S. 300), wird erneut nicht gemeistert. Wo die instrumenralisusche 

Konzeption alles über den kontingenten Willen laufen ließ, bleibt der Warenfet;sch­
Ansatz in einem objekrivistischen Dunkel stecken. Die Rückwirkung des Strafrechts 
bleibt völlig umhematisierbar, eine Theorie der Wirksamkeit des Strafrechts wird 
nicht versucht (Greenberg & Anderson, a. a. 0.). Schließlich ist die Erklärungs­
schärfe eines Ansatzes, der allein auf der Ebene einer gesellschaftlichen Tiefenstruk­
tur operiert, entsprechend gering. Sein »Mangel an Konkrethejt« und seine Neigung, 
das Recht eher als eine »unveränderliche Kategorie denn als einen sich entwickeln­
den Prozeß" (Binns. S. 100) am.usehen, entfernt ihn von der Empirie und macht ihn 
gcschichtsfremd.'6 Insbesondere dem Prozeß der ,.decommodification« (Claus 

Offe), Monopolisierung und Dcliberalisierung in Recht und Gesellschaft, der sich in 
den westlichen Industrienationen im 2o.Jahrhundert vollzog, steht die Paschukani­
sehe Tradition verständnislos gegenüber. Daß die Warenform keine derartige Domi­
nanz im Überbau ausübt. wird gerade im Strafrecht besonders deutlich, da alle 
strafpolitischen Innovationsbewegungen des 10. Jahrhunderts, wie die -modeme 
Schule«, defense sociale, das faschistische Strafrecht und das herrschende bundesre­

publikanische Schuldstrafrecht mit dem Äquivalenzprinzip brechen. 

'I Ähnlich M.1ssimo Pav",ini 1980 S .• 841. : -Die Gdingni .. trafc • .1, der Enlzug .ines Q'<alll"m, von 
Freiheit IVird in einer warenproduzierenden GeseJl.chaf, die SIr.le par """"lIenoe; die Idee der Wieder­
vergehung durch ci" Äquivalent findet 50 in der Gelingni,,,,.lc ihre vollständig-su Reali.sicrung .• 

r 6 Ähnliche Krilik bei Prcuß '975, S. Hund O'M:Jley • 981, S. 14. 
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IV. Der Ansatz von Rusche und Kirchheimer 

Das Frankfurter Internationale Instirut für Sozialforschung, das 1934 nach New 
York verlegt wurde, veröffentlichte '939 die Gemeinschaftsarbeit von Georg Rusche 
und Otte Kirchheimer "Punishment and Social Structure«, die nacb ihrer Überset­
zung ins Deutsche (1974) in der Bundesrepublik eine rege Diskussion ausgelöst 
hat. '7 Obwohl das Buch vor allem kririsch besprochen wurde. gilt es als ein Klassiker 
der materialistischen Strafrechtsgeschichtsschreibung und -theorie. Rusche und 
Kirchheimer greifen die Interpretation der Strafrechtsgeschichte als eine immer bes­
sere Anpassung des Mittels an seinen Zweck an : »Mit dieser Vorstellung muß auf­
geräumt werden . Bestrafung ist weder eine einfache Folge von Kriminalität noch 
deren Kehrseite, noch ist sie ein bloßes Mittel, das durch die zu erreichenden Ziele 
determinien wird« (S. 11). Sie erheben den Anspruch, die bestehenden Theorien 
über das Strafrecht aus materialistischer Sicht zu korrigieren und durch Einbringung 
der ökonomischen Dimension zu ergänzen. »Wir verneinen nicht, daß der Strafvoll­
zug spezifische Zwecke erfüllt. Wir verneinen nur, daß er allein von seinen Zwecken 
her verstanden werden kann .... Die Entwicklung der Strafvollzugssysteme kann 
nicht allein aus den veränderten Anforderungen des Kampfes gegen die Kriminalität 
erklärt werden, wenngleich dies eine Rolle spielt. Jede Produktionsweise tendiert 
dazu, Bestrafungsmethoden zu ersinnen, welche mit ihren Produkt.ionsverhältnissen 
übereinstimmen.« (S. 11). Sie versuchen zu zeigen, daß ein Überschuß an Arbeits­
kräften das ökonomische Interesse an der Strafform zurücktreten läßt (je nachdem 
kommt es zu einer Betonung der pädagogiscben Seite der Gefangnisarbeit oder zu 
einem grausamen Blutstrafrecht gegen diese Surpluspopulation, das wie ein »künst­
liches Erdbeben .. wirkt, S. III f. u. S. 31), während Arbeitskräftemangel entspre­
chende Strafformen (Galeerensklaverei, u. U . Deportation, Zwangsverpflichrung in 
die Armee oder Gefängnisarbeit, etwa bei dem Übergang zum Auburn-System im 
frühen t9. Jahrhundert in den USA) gebien (5 . 44, S. 77 H., $. 178 H.). Wesentlich, 
wahrscheinlich ausschließlich,'B von Ouo Kirchheimer wurde der Gedanke der 
Relevanz von fiskalischen Interessen bei der Gestalrung des Strafvollzugs im '9. und 
~o . Jahrbunden verfochten . »Insoweit als die fundamentalen wirtscbaftlichen 
Bedürfnisse einer warenproduzierenden Gesellschaft nicht direkt zur Schaffung und 
Gestaltung bestimmter 5trafvoUzugsmethoden führen, d. h. insoweit die Gefange­
nen nicht dazu benutzt werden, die Lücken auf dem Arbeitsmarkt zu füllen, wird die 
Wahl der Methoden weitgehend durch fiskalische Interessen bestimmt sein ... Wir 
werden erkennen, daß fiskalische Motive die typische $rrafarc der modernen Gesell­
schaft - die Geldstrafe - sowohl in ihrer Entstehung als auch in ihrer Form bestimmt 
haben« (S. t 4). 
Bei derartigen Argumenten handelt es sich genau genommen um ökonomistische 
Nuancierungen einer instrumentalistischen (oder pluralistischen) Strafrechtskon­
zeption, und zwar in einem dreifachen Sinne: Strafrecht wird a) nicht nur als Mittel 
zur Verbrechensverhinderung, sondern auch als direkt ökonomisch wirksames und 
aus ökonomischen Motiven (zur Arbeir.smarktpoLitik, Gewinnung exploitierbarer 
Arbeit, AuffüUung des Staatssäckels) einsetzbares Mine! angesehen . Daneben wird 
dargestellt, daß b) der Strafvollzug, auch wo er sich an dem Zweck der Verbrechens­
bekämpfung orientiert, in seiner Form von ökonomischen Nebenmouven und 
Zwecken (mit-)geprägt wird . Schließlich wird c) das ökonomische Moment unter 
dem Stichwort der .. less eligibility« auch in die Theorie der Wirkungsweise des 

'7 ScI,umonn '98.; S.cinen & Treib .. '978; '"~ . a".h Mdo ... i 197810980. 
18 Schumann, S. 73. 
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168 Strafrechts als eine verbrecllensverhütende Funktion eingebaut. »Um die Kriminali­
tät der unterprivilegienen sozialen Schichten zu bekämpfen. müssen die Strafen von 
solcher Natur sein. daß diese Schichten eine weitere Verschlechterung ihrer Exi­
scenzweise befürchten müssen (wenn sie ein Verbrechen begehen)« (S. 13). Die 
Misere in den Gefängnissen muß mit der Misere jenseits seiner Wände mitwandem; 
dieses Verhältnis muß zur Not durch Körperstrafen (etwa. die Tretmühle oder die 
VerschJechrcrung der Gefangenenernährung) aufrechterhalten werden ($.143 H.). 
Mit größerer Surpluspopulation und größerem Elend draußen muß die Gräßlichkeit 
des Vollzugs drinnen steigen. 
In neueren empirischen Untersuchungen W1.Irde versucht, die Theseo von Rusche 
und Kirchheimer zu belegen. IvanJankovic fand die Hypothese. daß die Strenge der 
Strafen in Zeiten ökonomischer Krisen zunehme, durch statistische Daten aus den 
USA von 1926- [976 bestätigt, nicht aber die These, daß Gefängnisse benutzt wer­
den, um Überflußarbeitskraftangebote zu absorbieren (5. 27). Randall G. Shelden 
konnee die Rusche-Kirchheimer-Thesen zur Erklärung der Wechsel der Praxis des 
"Leasing« VOn Veruneihen verwenden. was allerdings hier, wo es um die direkte 
Einbringung der Arbeitskraft von Gefangenen in die Produktion außerhalb des 
Gefängnisses ging und ausschließlich als hochökonomischer Splitter des Strafvoll­
zugs beuachtet wurde. nicht anders zu erwanen war. 
In der westdeutschen Diskussion sind Rusche und Kirchheimer von Heinz Steinert 
& Hubert Treiber und Karl F. Schumann unter empirischen und theoretischen 
Gesichtspunkten überzeugend kritisiert worden. Entscheidend dürfte dabei der 
Vorwurf der» Vernachlässigung des Staats. der politischen Dimension von Ökono­
mie", des »Ökonomismus« sein (Steinen & Treiber, 1978. S. 100 f.) sein.'9 Rusche 
und Kirchheimer überschätzten die Erklärungskraft der ökonomiscben Interessen, 
deren Hineingreifen in das Stcafrechtssysrem sie historisch aufarbeiteten und denun­
zierten. Ihre Arbeit kann heute nur noch akzeptiert werden. wenn sie nicht als 
Theorie des Strafrechts, sondern als Theorie von ökonomischen Einflüssen auf das 
Strafrecht gelesen wird. Die ökonomischen ~constraints", die sie diskutieren, 
machen nicbt das Wesen des strafrechtlicben Überbaus aus und charakterisieren 
nicht das funktumale Primat des Strafrechts in dem sozialen Gesarntsystem. Die 
Strafjuitiz ist keine getarnte okanomische Funktion. 

v. Fabrikdisziplintheorem 

Das Fabrikdisziplintheorem rockt die ökonomische Seite der Konsequenzen der 
Einwirkung des StrafvoHzugs auf den Delinquenten in das Zentrum seines Erklä­
rungsversuchs. Es betOnt die Funktionalität der Rege1mäßigkeiten der Gefängnisdis­
ziplin für die Fabrikarbeit und sieht das Gefängnis wegen seiner erzieherischen 
(»spezialpräventiven«) Einwirkung auf die Gefangenen als zweckmäßiges Mittel zur 
Schaffung der für die Fabrikarbeit erforderlichen Verhaltensmuster an. Diese Tatsa­
che wird zum Nachweis des sozialpoutischen Charakters der Strafform des Gefäng­
nisses benutzt. 
Varia Melossi (1976. S. 19) sieht in der Fabrikdisziplin ,.die Grundbedingung für die 
Gewinnung von Mehrwert und ... so die einzige wirkliche Lektion. die die bürger­
liche Gesellschaft dem Proletariat beizubringen hat.« Entsprechend "war es die insti-

'9 Gleidlgerich.ete Kri.ik bei Schumllln S. 74. Spiner '979', S. H4; Me)ossi '978. S. 77· 
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tutionelle Funktion der Arbeitshäuser und später der Gefängnisse, das Proletariat die 
Fabrikdiszipün zu lehren.« "Wie es Robert Owen ausgesprochen hat, sind Arbeiter 
Maschinen, ja - aber lebende Maschinen. Ihr Charakter als Arbeitskraft muß in 
ihrem Leben außerhalb der Fabrik reproduziert werden. Die Fabrikdisziplin muß 
außerhalb der Fabrik eingebläut werden: durch Familie, Schule, Kirche, Hospital, 
Gefängnis, Arbeitshaus« (1980, S. 388). MassiTIW Pavarini, Coautor von Melossi in 
~The Prison and tbe Factory", spricht von dem Gefängnis als einer Institution der 
»anthropologischen Mutation« .• Von hier aus können wir die wirklichen Dimen­
sionen der >Gefängniserfindung< sehen: das >Gefängnis als eine Masch.ine<, fähig nach 
hautnaher Beobachtung das Phänomen der Devianz umzuformen ... den gewalttä­
ligen, unrubesliftenden und impulsiven Kriminellen (reales Subjekt) in einen Insas­
sen (ideales Subjekt), in ein diszipliniertes Subjekt, in ein mechanisches Subjekt. 
Zuletzt ist dies nicht ein ideologisches, sondern ein ökonomisches. wenn auch aty­
pisches, Ziel: die Produktion von Subjekten für eine industrielle Gesellschaft. Mit 
anderen Worten: die Produktion von Proletariern durch das erzwungene Training 
von Gefangenen in der Fabrikdisziplin« (1981, S. 144). 
Während heute viel von der Rationalität des Versagens des Gefängnisses die Rede 
i5(,1.0 verblüfft das Theorem durch die Unterstellung eines bemerkenswerten 
Erfolges. Die Skepsis gegenüber dem Anspruch des Gefängnisses, rechtstreue Bür­
ger"l.U erziehen, muß aber auch für die Annahme gelten, das Gefängnis bilde gute 
Fabrikarbeiter (und bessere als die Kollegen ohne Gefängniserfahrung!) aus. Dies ist 
für die Gegenwart offenkundig"; für die industrielle Revolution ist die Vorstellung 
eines »take off« der Fabrikdisz.iplin durch. eine Gewaltkur zwar eher plausibel, aber 
letztlich nicht überzeugend. Man kann weder davon ausgehen, daß eine nennens­
werte Arbeiterpopulation die DSekundärqualifikation« einer Haft genoß - was auch 
von den meisten Tbeoretikern nicht angenommen wird (vg\. Schumann S. 74) -, 

noch davon, daß die Insassen nach der Strafzeit in einem »recycling« leistungsfähig 
und gesund ia die Fabrik zurückkehren konnten. Es spricht daher vieles dafür, die 
Tatsache, daß der ,.PaDoptismus .. ungefähr zeitgleich mit der industriellen Revolu­
tion aufkam und die Institutionen der Sozialkontrolle nach ähnlichen Schemata reor­
ganisierte, zunächst nur als ~ Wahlverwandtschaft« zu fassen (Treiber & Steinert, 
1980) und nicht übereilt durch die funktionellen Bedürfnisse der industrieUen 
Arbeitsdisziplin zu erklären. 

V/. Alternalive-R essourcen-TheMem 

Dieser Ansatz rückt die Zerstörung von Erwerbsmöglichkeiten und Quellen der 
Subsistenzsicherung außerhalb der kapitalistischen Produktion (v. a. durch eine bür­
gerliche Reform des Vermögensmafrechts) in den Mittelpunkt. Es wird argumen­
tiert, daß durch die Kriminalisierung der traditionellen "Gewohnheitsrechte der 
Armut«. wie das Auflesen von Holz und Waldfrüc.hten, ländliche Bevölkerungs­
schichten in die Fabriken und in die industrieUe Produktion gezwungen wurden. 
Ausgehend von der Vorstellung einer funktionierenden generalpräventiv-repressi­
ven Wirkung des Strafrechts wird der Akunt auf die ökonomischen Folgen der 
erfolgreichen Abschreckung - nämlich das volle Durcbgreifen der ökonomischen 

~o Fouaull, S. J jO /f. 
11 Ober die diniplinicN:lldt Wirkung des M~rkres und seine panoptische Slruklur etW~: Le-. 1"7~. S. n/f. 

Vorrangig läufe .die Vermittlung der ufordtr~,heD EinStellungen über die normale_ Soz'a.Jj .. !.ion. 
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17° Gesetze des Arbeitsmarktes - gelegt. Das Strafrecht erscheint als eine die Trennung 
von Produzenten und Produkcionsmitteln sekundierende und gegen Ausweichma­
növer und Schleichwege absichernde Irmitution, als politischer Hilfs2wang in den 
ökonomischen Zwang ;t.um Verkauf der Arbeitskraft. Die alternative-Ressourcen­
Theorie scbließt sich so an eine materialistische Geschichtsschreibung an, die die 
Staatstätigkeit in der Zeit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft als aktive 
Intervention zur Schaffung der ökonomisch-strukturellen Voraussetzungen ihrer 
Produktionsweise analysiert. 
Im Si..one dieses Ansatzes schreibt der oben zitierte DaTLo M elossi plastisch : "Um ein 
Pferd zu dressieren, mußt du es zuerst fangen und zähmen. Wenn es nirgendwo 
sonst Nahrung finden kann, wird es sich vieUeicht schließlich auf die Dressur ein­
lassen. Dennoch ist dies ein langer und schmerzhafter Prozeß. Und ein noch schlim­
merer und härterer. wenn es um die Menschen geht, die man während der Entste­
hung des Kapitalismus vorfand und die bereit waren. alles zu run, um die FabrL\{­
diszipliD von sich femzuhalten ... Besonders in der Entstchungszeir des Kapitalis­
mus konnten sie anders, fern von der Fabrik, überleben - und ZWo1r nicht nur durch 
BetteJn oder Stehlen. Mittellose Menschen konnten aus der Schwäche der Stadt 
gegenüber dem Land noch alle möglichen materiellen Behaglichkeiten ziehen. Der 
Kapitalismus mußte die Subsistenzökonomie auf dem land voUkommen zerstören, 
um die ehemaligen Bauem, Landstreicher, .. idIe rogues« vollkommen in seine Hand 
zu bekommen« (1980, S. )Ih 0. 
In einem Aufsatz über .,lmprisonment and Socicty under Early British Capitalism<t 
kommt Russell Hogg z.u folgender Darstellung : "Daraus folgt, daß die Arbeitskraft 
nur als eine Ware in den Produktionsprozeß eintreten kann, wenn sie keine eigenen 
Miue! zur Reproduküon besitzt, d. h. von den Produktionsmitteln getrennt iSL 
Aber eine solche Trennung zwingt die Arbeiter Dicht automatisch zum Verkauf ihrer 
Arbeitskraft auf den Markt, weil alternative Subsistenzquellen wie frei verfügbares 
Land. Diebstahl, staatliche Versorgung etc. existieren mögen. Zur Schaffung eines 
Systems der Lohnarbeit bedarf es deshalb ... auch ihrer wirksamen faktischen Tren­
nung durch die Unterdrückung der möglichen a/ternauven Subsistenzquellen ... Zu 
den besonderen Existenzbedingungen eines Lohnarbeitssystems gehören die folgen­
den : der rechtliche Rahmen und die Garaotie des Vertrags, die Unterjochung des 
Landes, ein Diebstahlsgesetz, das die neu entstandenen Eigencumsformen ein­
schließe uod ein Mittel, die Unproduktiven zu kontrollieren« (1979, $ . .s). Diesem 
Ansatz. folgt auch die Arbeit von Petu Linebaugh über das Holzdiebstahlsgesetz des 
rheinischen landtages (1978). 
Wie das Fabrikdisziplintheorem hat das alternative-Ressourcen-Theorem nur eiDen 
eingegrenzten Erklärungsbereich. In sachlieber Hinsicht behandelt es Entwicklun­
gen des vermögensrelevanten Teils des materiellen Strafrechts . In zeitlicher Hinsicht 
ist erneut fraglich, welche Bedeurung ihm für die Erklärung der Gegenwart zukom­
men soll. Es ist zwar plausibel, daß eine Gesellschaftsordnung, in der sich der illegal­
systemwidrige Erwerb als eine ausgedehnte und florierende Brancbe etablien hat, in 
Schwierigkeiten geraten würde. Damit kann jedoch kaum gemeint sein, daß der 
kritische Punkt erst erreicht wäre, wenn ein deraniges Arbeitskräftepotential in die 
"illegale Branche« abgewandert ist, daß die normale Ökonomie ~austrocknen « 
würde. Eine politische Ökonomie, die die rechtswidrige Verschiebung von Gütern 
einbezieht, würde die Schwelle zur Systcmschädlichkeit unter Gesichtspunkten der 
Steigerung der verbrechensbedingten Nebenkosten, dem Verlust an Kalkulierbarkeit 
und Rechtssicherheit und des Zusammenbruchs der Infrastruktur früher und an 
anderer Stelle ansetzen müssen. Es ist auch kaum vorstellbar, daß innerhalb der 
Ökonomie des 10. Jahrhunderts für die Menschen mit der vorhandenen Bedürfnis-

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-2-161 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:43:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-2-161


struktur ein so opulenter und attrakciver illegaler Erwerbsbereich erschlossen wer­

den könnte, daß derartige Abwanderungsprozesse in Gang kommen könnten. 
Somit bleibt für die Hypothese nur die industrielle Revolution. Hier ist das Theorem 
zu einer zweifelhaften Interpretation des Verhälmisses von Politik und Ökonomie 
gezwungen. Wenn nämlich die Funktionalität der Kriminalisierung der »Gewohn­

heitsrechte der Annut" für die aufkommende Industrie behauptet und das Holz­

diebstahlsgesetz als »neues parteiisches bürgerliches Gesetz« (Melossi, X976. s. 32) 
bezeichnet wird, legt das einen ausgesprochen problematischen SchJuß auf den bür­
gerlichen Charakter des Staates nahe. Melossi schreibt: ,.Marx zeigt uns. daß das 
unbeschränkte Sammeln von gefallenem Holz in den Wäldern eines der letzten 
ÜbrigbleibseI der mittelalterlichen Eigenrumsbezienungen und des koUektiven 

Gebrauches der gemeinen Länder war. Er ze.igt, wie die bürgerliche StlUJ.umacht die 
Aufgabe übernahm, juristisch zu verbieten, was ein genau bestimmtes Recht der 
,annen Massen< gewesen war« (1976, S. 26). Man macht es sich aber zu einfach, wenn 
man den preußischen Staat des Vonnärz so nonchalant als ~büTgerliche SÜlatsm4cht« 
bezeichnet. Linebaugh, der in dem oben zitierten Aufsatz mil der gleichen Hypo­
these arbeitet. spricht immerhin davon, daß die .rheinischen Landwirte" (am Rande: 
gegen den Widerstand der Städte) da.s Holzdiebstahlsgesetz durchbrachten - und es 
leuchtet nicht ganz e.in, warum diese, noch weitgehend feudalen Kräfte. die Land­
bewohner in die Fabriken des Kapitals hätten treiben sollen . Schließlich besaß die 

ve.rabschiedete fassung ein typisch vorbürgerliches Gepräge" - und gerade gegen 
diesen patrimonialen Charakter des Gesetzes richtete sich die Polemik von Marx in 
der _Rheinischen Zeitung«. Das alcernative-Ressourcen-Theorem hat demnach 
Schwierigkeiten, die Annahme eines starken Einflusses der industriellen Kräfte auf 

die Gesetzgebung mit der Geschichte der politiscben Kämpfe und K.räfceverhältnisse 
zu synchronisieren. 

Vll. DisziplinargesellschaJts- und Rationalisiemngsansätze 

Einige Autoren versuchen, in Auseinandersetzung mit und inspiriert durch Michel 
Foucaull Typologien der Macht und der Sozialdisziplinierung auszudifferenzieren 
und mit sozialökonomischen Strukturen zu korrelieren. 
In seinem Aufsatz »The Rationa.lization of Crime Control in Capitalist Society« 

enrwirft Steven Spitzer folgende Skizze: -Wie der Kapitalismus zur herrschenden 
Produktionsweise in der Welrökonomie geworden ist, hat er zunehmend die quali­

tativen, menschlichen und individuellen Attribute aus dem Produktionssystem eli­
miniert. Dieser Prozeß der Depersonalisation hat nicht nur das Verhältnis der Arbei­
terklasse zu den Produktionsmitteln. dem Produkt ihrer Arbeit und der Arbeiter 
untereinander umgeformt; er hat auch den Mechanismus geprägt, der mehr und 
mehr das soziale Verhalten reguliert und koordiniert. Die rraditionellen sozialen 
Institutionen, die von 'persönlichen. Herrschaftsformen abhingen, d. i. Familie, Kir­
che, örtliche Gemeinschaft, patrimoniale Autorität etc .• haben den Weg für rational­
rechtliche Formen freigemacht ... Das Aufkommen der kapitalistischen Marktöko­
nomie •• die es verlangt, daß das amtliche Vervvaltungsgeschäft präzise. unzweideutig, 
kontinuierlich und so schnell wie möglich erledigt wird<'l, bat nicht nur die Pro-

Il Man<, Debatten "ber das Holzdiebmhlsgc""<etz, S. '09 H.; Blankenburg, $ . }ll ff.; Bl.a.siu.. '976. 
S. 110. 

~} Spilur ~ioic" hier M...: Weber. 
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172 duktionsbeziehungen. sondern das soziale Leben im allgemeinen umgeformt. Um 
den Weg für seine Entwicklung zu bahnen. hat das Kapital kontinuierlich traditio­
nelle soziale Beziehungen in Tauschangelegenheiten zwischen isolierten sozialen 

Atomen verwandelt und dadurch eine fortschreitende Zersetzung sozialer Beziehun­
gen. die nicht auf kaLkulierbaren Regeln gründen. befördert. In diesem Sinne wurden 

alle Autoritätsstrukwren und Methoden der Sozialkontrolle (formell wie informell) 
als Bedingung und Folge der kapitalistischen Expansion zugleich umgewandelt« 

(1979. S. ,8,9} . '~ 

Ähnlich argumentiert Hogg: »Das Marktsystem ist nicht selbstregulativ. die Ver­

hältnisse. die es stützen. müssen geschürzt werden. die Personen. die nicht in ihm 
angepaßt und integriert werden können (die Unproduktiven). müssen kontrolliert 
werden und die Praktiken und Ideologien, die es bedrohen, sind zu unterdrücken. 
Überdies bestehen diese Kontroll- und Ordnungsprobleme jetzt politisch und geo­

graphisch gemeinsam mit der Natur des Marktsystems selbst. das die örtlich gebun­
denen traditionellen ökonomischen und sozialen Beziehungen verdrängt hat. Die 

Strafheziehung muß sich diesen grundlegenden gesellschaftlichen Reproduktionsbe­
dingungen der gesellschaftlichen Produktionsverhälmisse im Kapitalismus anpassen . 
Es kann argumentiert werden. daß die Form der Straf justiz und anderer Institutio­
nalisierungen logisch aus diesen Bedingungen abgeleitet werden kann; Wo politische 
Herrschaft die Form der Anwendung von fonnellen, rationalen und persönlichen 

Regeln auf das Verhalten der Bürger-Individuen durch einen zentra/jsierten Staat 
annimmt. wo es ein nationales Problem der Kontrolle der Unproduktiven und Kri­
minellen gibt, und wo diese Aufgabe außerhalb und doch nicht gegen freie Aus­
tauschbeziehungen erfüllt werden muß, scheint der RüekgriH auf das Gefängnis als 
zentrale Strafmaßnahme selbstverständlich zu sein« (197,9, S. 6). 
Die Zitate von Spitzer und Hogg könnte man so zusammenfassen; Der Ausfall der 

KontrolJeisrung der traditionell-feudalen, funktionslos gewordenen und zurücktre­
tenden gesellschaftlichen Bande muß durch einen neu zu schaffenden Mechanismus 
ersetzt werden, und zwar so ersetzt werden, daß die neue Kontrollbeziehung dem 
sich nun in einem geöffneten Raum geographisch, gesellschaftlich und sachlich 
bewegenden Individuum (»doppelt freier Lohnarbei(er~) in seinen Bewegungen fol­
gen und es zu jeder Zeit erreichen kann. Dies ist nur möglich. wenn ein System von 

KontrollbeziehuDgen eingefülm werden kann, das unabhängig von den wechselnden 
wirtSchaftlichen und örtlichen Involvierungen des Indiyjduums bleibt (deren natur­
wüehsige disziplinierende Wirkung ergänzt) und sich inhaltlich auf die Tatsache der 
Freiheit des Individuums einstellt. Diese Kontrollbeziehung kann aber nur eine 

absrrakte, bürokratisch exekutierbare und rationale Rechrsrege/ in einem Territorial­
staat sein. 

Mit dieser Darstellung wird ein Teil des Erbgutes der klassischen Soziologie (v. 3 . 

Max Weber) rezipiert und aus den Produktionsverhältnissen heraus materialistisch 
neu konz.ipiert. Die Vorstetlung, daß der Mensch, der zum Rechtssubjekt werden 
mußte. um seine Ware Arbeitskralt verkaufen zu können. auch zum Strafrechtssub­

jekt (genereller: Disziplinarsubiekt) werden mußte. um als mobilisiertes soziales 
Atom kontrollierbar zu bleiben, ist soweit stimmig und überuugend. Dennoch sind 

zwei Anmerkungen zu machen: 
1.) Die Disz.iplinargcsdbchaftsansäu:c bekommen zwar die Anpa~Jung der Straf­
funktion an die sich wandelnden sozialstrukturellen Bedingungen ihrer Realisierung 
in den Blick; sie sagen aber wenig über diese Funktion selbst. Die Funktion des 

Strafrechts wird als »Sozialdisziplinierung« konstant gesetzt. und in Anlehnung an 

q Analoge An.ly<e bei Mdo<.<i 1980.>. S. )8). 
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Foucault wird die Srrafrechtsenrwicklung der letzten Jahrhunderte als Übergang von 
einem Machttypus (»Machtdispositiv,,) zu einem anderen, von alten zu neueD For­
men der Sozialdisziplinierung dargestellt. »Während die Herrschaftsstrukturen der 
Sklaverei, feudale und monarchistische von extensiven, indirekten und zeremoniel­
len Formen der Zwangsregelungen abhingen, war der Kapitalismus in der Lage, 
Produktions- und Herrschaftsverhältnisse derart zu verändern, daß die Kontrolle 
weit intensiver, direkter und baTUller wurde. (Spitzer, 1979, S. [92).'1 Foucault hatte 
über diese Emwicklung geschrieben: »Es handelt sich um eine Anpassung und Ver­
feinerung der Apparate, die das alltägliche Verhalten der Individuen, ihre Identität, 
ihre Tätigkeit, ihre scheinbar bedeutungslosen Gesten erfassen und überwachen. Es 
handelt sich um eine andere Politik bezüglich der Vielfalt von Körpern und Kräften 
einer Bevölkerung. Was sich abzeichnet, ist ... eine Tendenz zu einer sorgfältigeren 

und verfeinerten Justiz, zU einem lückenloseren Durchkämmen des Gesellschafts­
körpers." .Der Übergang von einem Modell zum anderen. vom Modell der Aus­
nahmedisziplin zu dem der verallgemeinerten Überwachung, beruht auf einer histo­
rischen Transformation: der fortschreitenden Ausweitung der Disziplinarsysteme 
im Laufe des 17. und Ill.Jahrhunderts, ihrer Vervielfaltigung durch den gesamten 
Gesellschaftskörper hindurch, der Formierung der ,Disziplinargesellschaft,,, (S . 99, 

s. 269). 
Die Rationalisierungsansätze verfolgen das panoptische Prinzip, ~ein Ei des Colum­
bus im Bereich der Politik. (S. 265), in aUe funktional ausdifferenzierten sozialen 
Bereiche. die ihre künstliche und bürokratische Disziplin nach ihm modellieren. 
Dieses methodische Vorgehen, die Gemeinsamkeiten der Disz.iplinen in Schule, 
Militär. Fabrik, Hospital, Gefängnis, Irrenhaus usw. und des Strafrechts herauszu­
arbeiten. führt dazu. daß die Spezifik des Strafrechts zu kurz kommt. Es wird bislang 
nicht genügend berücksichtigt, daß vom Strafrecht, anders als von obigen Disziplin­
formen, der Großteil seines Adressatenkreises nicht anstaltsmäßig in Institutionen 
organisiert werden kann. Die Rationalisierungsansäeze ebnen diese Differeoz ein 
und gehen stillschweigend davon aus, daß das Kom.ept des »Drillsu, das aus der 
Sphäre der Institutionen kommt, gleichwohl die Wirksamkeit des strafrechtlichen 
Überbaus treffend benennt. Damit zusammenhängend neigen die Rationalisierungs­
theorien dazu, die handlungsverhindernde Wirksamkeit des Strafrechts zum Aus­
gangspunkt der Analyse seiner sozialdisziplinierenden Funktion 2.U machen. Wo 
Autoren. die mit dem Disziplinargesellschafts- oder Rationalisierungsansatz. arbei­
ten, die Spezifik des Strafrechts betonen und analysieren wollen, müssen sie Hilfs­
mitte! aus einem anderen theoretischen Instrumentarium hinzunehmen. 

1.) Das zweite Problem der Rationalisierungs- und Disziplinargesellschaftsansätze 
liegt in der Gefahr, daß die Erklärungskraft ihres Paradigmas überschätze wird und 

15 Spilzcrzcigt 2uch eine ökonomische Notwendigkeit furden Ob~rgang zu intcosiveren Diaiplinierung. · 
formen .ue. Die Orientierung der vork.tpll.li.tischeD Eliten auf d;>< Herau.pump~n .ines maximalen 
Mehrprodukt.< .u1I!Xt.enJiv-tl<trttktiv,,", W.-ge war mit einer beschriinkrcn Dis2iplinierungsroöglichkei< 
und der Subddcg.tion von willkiJrlieher Macht und Ausbcutungschaneen kompatibel. .As long ... th. 
minimum conditionl of domination .nd exploitation could b. m~(. Ih., iso ... long a$ 'ufl(cientlevel. of 
tribute ."d obedienee "'<re fOrWcoming, there was lillle r .... on for p.trimonial, feudal, .nd Olhcr pr<:­
capi .. lllt elite< to cnabli.h dir«:( contro! aver .nd .upervi.ion of the h.biu, motive., lnd privat. Jives of 
,heir ,ubjecu. Sinoc pre-c&.p .. wi,. rc:gi.mu wcrc {Ar more inter-uted in the "'~$MllJ dun the m~lJJodJ 01 
""ploitation, the d.uil. of soei:>! administration could be ,{armed OUl' •• subconrncted, or olherwise 
deleg,{ecl ... wilhout doing violen~ 10 eithcr the lound ... ion' or (he m«:hao.i'm. of class rule. (1979, 
S_ 197). Indem sich die Produktionsweise ~nden, muß diese lue Ei.n.nCUUDg ü~rwu"den werden . 
• (n"e.d of viewing dome"ic pOpul.t.iolU >S .finished produclS" avaihble for '''"ple and dire" cxploi­
uuion, these popul.tions c:une incrcasingly tO be secn OS potcoual sourees of invesement .. . Tbe mana­
gement 01 domesuc populacions could thus no long« be cxteo,ive ancl CXU"active; ;t h.d (0 become 
inlensiv • • nd based on Ihe concept of sound invesunent. (1979. S. 198). 

'73 
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174 etwa die Reform des materiellen Strafrecht~ vorschnell als Rationalisierung oder 

Effektivienlng diskutien wird. Eine Interpretation der Arbeiten von Beccaria, Vol­
taire, Bentham und Feuerbach unter diesem Gesichtspunkt würde weitgehend dazu 
führen, deren Selbstverständnis, dazu beizutragen, die grausame, willkurliche und 

vergeltende Straf justiz ihrer Zeit in eine zuverlässige, berechenbare und rationale zu 

überführen, zu übernehmen und lediglich durch ökonomische Hintergrunde zu 

ergänzen. Es ist aber fraglich, ob die Reformer nur diese ~sachlichen« Ziele verfolg­

ten. Bob Fine hat gegen Foucault den Vorwurf erhoben, auf die aufklärerische Ideo­
logie hereinzufallen: .Was Foucault macht, ist unkritisch diese hane Seite des bür­

gerlichen Diskurses als die wahre Bedeurung der Reform zU akzeptieren. Aber selbst 

wenn die Bourgeoisie hart ist, ist sie nicht notwendig korrekt. Foucaults Formalis­
mus bestehe in der Anpassung seiner Analyse an den oberflächlichen Anschein der 

Reform, der ihr von den Reformern gegeben wurde.« (19793, S. 87).,6 
Die politische und ideologische Dimension des Strafrechts und der Strafrechts re­
form wird von dem Rationalisierungsparadigma nicht voll erfaßt. Es entsteht der 

Anschein, daß die Politik nur auf Seiten des Ancien Regime, das verbohn an einer 

irrationalen und ineffektiven Methode der Sozialdisziplinierung festhielt, eine Rolle 

spielte. Dabei geht verloren, daß auch aus der Perspektive der Aufklärer die Straf­

rechtskritik und -reform nicbt nur (vieUeicht nicht einmal so sehr) eine notwendige 

Verbesserung der disziplinierenden Wirkung des Strafrechts und eine Anpassung der 
mstrumentellen Sozialkontfolle an Umweltencwicklungen gewesen ist, sondern auch 

ein Angriff auf konkrete Machtpositionen des Ancien Regime und die Hegemonie 

seiner Sozialideologie. Es gerät aus dem Blick, daß »das Strafrecht zu dieser Zeit auch 

das Medium (war), in dem sich der Kampf zwischen bürgerlicher und feudaler Ord­

nung abspielte« und daß es an dem" Vehikel des Strafrechts um die Macht im Staat 

und die Form des Staates (ging)« (Blasius 1979, S. 3)' Die DisziplinargeseUschafts­
und Rationalisierungsansätze können wegen ihrer Unterbelichtung des Politiscnen 

und Ideologischen auch kaum etwas zu den besonders heiß umkämpften Delikt­

gruppen, den Delikten gegen die Religion, Moral und Majestät, sagen - wodurch 

ebenfalls die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit markiert wird. 

VIII. Strafrecht und ideologische Hegemonie 
(kommunikationrtheoretisches Paradigma) 

"Ideologie" ist in aller Munde - und so spielt der Terminus auch bei der Diskussion 
über Strafrecht eine große Rolle. Fast alle Autoren nebmen hier und dort auf die 

Ideologie des StrafrechtS Bezug und betonen ihre Wichtigkeit. Aber es ist bisher 

nicht gelungen, eine nur einigermaßen umrissene Vorstel!ung von einer ideolagi­
schen Funktion des StrafrechtS zu entwickeln. Aus diesem Grunde kann auch kaum 

von einem »ideologischen Ansatz« in der Strafrechestheorie gesprochen werden. Auf 

dem Wege zur Präzisierung des Begriffs der ideologischen Funktion des Strafrechts 

kann allerdings vorweg einiges ausgeschlossen werden, was (sinnvollerweise) nicht 

gemeint sem kann. Erstens: Die ideologische Funktion des Strafrechts kann nicht 

darin !legen, die sonst nackten Strafakte der J usuz nur zu legitimieren. Zweitens: Die 

16 Die ü~rzeugcndc Auscinandasctzung van T"iber & Stcin<rt ('980. S. 77/84) mit Faucauh SlUtzt diese 
Kri.ik. Fouc.ult's Theorie enuprächc .der Wduichl van Bürokrllen. und Fouc,uh beziehe ,ich größ­
tenteils auf hiSIOnsehe Texte. die .. von Vorgesetzten in ein" Hierarchie ... (zur) Anleitung d.r FWlk­
uon"re in der vordersten Linie orvnisi~rter SozialkontroUe c."hneben wurden." 
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ideologische Funktion des Strafrechts kann sich nicht darin erschöpfen, durch die 
Produktion von sogenannten »Rechtsstaatsillusionen«, eines ~Rechts-~ oder 
»Warenfetisches«, die wirklichen sozialen Herrschaftsverhältnisse nur zu verschlei­
ern.'7 
Der Begriff der ideologischen Strafrechtsfunktion muß erheblich breiter und weiter 
gespannt angelegt werden. Engels schrieb einmal: ~Selbst in der klassischen Zeit der 
Straßenkämpfe wirkte also die Barrikade mehr moralisch als materiell. Sie war ein 
Mittel, die Festigkeit des Militärs zu erschüttero. Hielt sie vor, bis dies gelang, so war 
der Sieg erreicht; wo nicht, war man geschlagen.«'! Engels unterscheidet also, was 
die Barrikade »macht«, von dem, was sie »bedelllet«. Diese Differenzierung zwi­
schen dem nackten Ding und dem Ding als Zeichen, die der Kommunikationstheorie 
geläufig ist, '9 kann, auf die Strafe angewendet, bei dem Verscindnis der ideologi­
schen Straf(rechts)funktion weiterhelfen. Die bisher besprochenen Ansätze hatten 
versucht, das Strafrecht und die Strafrechtsencwicklung voo ihrer materiellen Seite 
her zu begreifen. Der Akzent lag auf den äußeren, physischen und psychischen 
Wirkungen des Strafrechtssystems auf den Arbeitsmarkt, den abgeschreckten Ver­
brecher, den Delinquenten und das Publikum. Nun ist aber auch hier die andere 
Perspektive möglich. Man kann von der Frage, was die Strafe "macht~, zu der Frage 
übergeheo, was sie bedeutet. Die gesamte Materialicit der Strafe tritt in die Position 
eines Symbols, des materiellen Trägers eines kommunikativen Inhalts, zurück. Die 
unterschiedlichen Erscheinungen der Strafen interessieren nicht deshalb, weil die 
Strafen Unterschiedliches bewirken, mehr oder weniger abschrecken, besser oder 
schlechter resozialisieren, diese oder jene ökonomischen Folgen haben, sondern weil 
sie Unterschiedliches signalisieren. Das Serafen erscheint als eine Sprache. die durch 
ein exklusives (und staatlich monopolisiertes) Zeichenrepertoire besonders drama­
tisch wirkt und einen besonders hohen Aufmerksamkeitswert erheischt: Die Straf­
justiz - und nur sie - kann gewaltsam den Menscben selbst zum Träger (zur» Unter­
lage«) ihrer kommunikativen Zeichen machen. Nur das Strafrecht spricht dadurch, 
daß es dem Menscbeo ein Übel (»malum passionis«) zufügt. Daneben, daß Strafrecht 
unschädlich macht, abschreckt, quält, resozialisiert oder großzügig ist, - darauf legt 
der kommunikative Ansatz wert - spricht es auch. Das Strafrecht besitzt eineo dop­
pelten Charakter. Wie die Ware Wen und Gebrauchswert ist, ist die Strafe zugleich 
eine äußere, materielle Handlung: Aktion und Symbol: Kommunikation. Als Hand­
lung hat sie physische und psychische sozial relevante Folgen, als Zeichen transpor­
tiert sie einen kommunikativen Gehalt. Diese Denkfigur des »Doppelcharakters~ 
der Strafe macht es möglich, den unterschiedlichen Wirkungsrichtungen der Straf­
justiz (vgl. Skizze r) auf Ökonomie. Politik und Ideologie (jedenfalls in einem ersten 
Schritt der Analyse) zwei Srrafdimemionen zuzuordnen (Skizze 2). 
Also: Die Diebstahlsstrafbarkeit schützt die ökonomischen Eigentumsverhähnisse 
durch Abschreckung, Einschüchterung erc. (materielle Strafdimension) und kom­
muniziert die Wenigkeit des Eigentums in die Sphäre der Ideologie. EiDe erhöhte 
Strafbarkeit für den Diebstahl von religiösen Gegenständen, (sozialistischem) Volks­
eigentum oder den Hausdiebstahl schreckt (eventuell) mehr von diesen Taten ab, 
resozialisiert (eventuell?) besser und komm un iziert (gewi ß) die besondere W ertigkei t 
der mitbetroffenen Verhältnisse und Werte. 

17 Dios muß hier so .podikLisch "ehcnbl"ib<."n. Dem ~I"$ten Filllicgt eine Vcrwcdl$elung von L"1;itim~tion 
und idcologi$ehcr ProdukLiviläl zugrunde. dem zwei,en eine UD.crsch3uung der thcrnuischeo Lci­
mlflgsfahigkd. der Strafsprache. 

~8 Engels '97'. S. 680. 
19 EIW. Ckarle5 Willi,m Moros. S .• 0 f. 
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Da Mißverständnisse naheliegen. ist hervorwheben. daß die Unterscheidung zwi­
schen materiellen und ideologischen Straffunktionen mit den gebrauchüchen Dualen 
Gener.llprävention/Spezialprävention und UnrechtsverhinderungiSozialdisziplinie­
rung nicht identisch ist. General- und Spezialprävention differenzieren auf der Basis 
der Beobachtung von materiellen (physischen und psychischen) Strafwirkungen 

nach den Adressaten dieser Wirkungen. dem Delinquenten oder dem SCr.lfpublikum. 
Sozialdisziplinierung!Unrechtsverhinderung differenzieren nach der funktioneUen 
Ausrichtung der Straf justiz auf die Verhinderung der strafbaren Handlungen (Ver­
brechensverhinderung) oder auf soziale HerrschaItssicherung. Der »Doppelcharak­
tcr« des Strafrechts liegt quer zu beiden Differenzierungen und näher z.u der system­
theoretischen Unterscheidung ErwarrungssicherungN erhalrenss!eucrung l '. Der 

,0 Hier liegt ein unzwelfdhahcr und eindeutige.r ma!Orie.ll~r Eflekt der Stralju.tiz. Explizit; Sehmidh;:u~r 
1?71, S. 58. 

J I Innerhalb de-! Stra{rechlS kann .uch dort.. wo ihm eine polizeiliche Schw"punk=lzung eine hohe Sank­
,ion,geltung sichert (c-rw. bei dem Bwkr:>.ub), oder don:. wO maljuSliz\dle Milld ein gesetZ' werdtn. um 
den f.indruck cin" gewissen NormbcfoJgung Zu bewahren (viellelc.bt im Drogenbereidl), auf einer 
zwellen Stufe die idtologischc und kommunikative Seite der Ei",iammlmg der bttrdienden Krimlnalität 
VOn vorrangiger Bedeutung ~in. Diese Tat<.aehc wird mit den kriminologischen Begriflen cl .... Krimi­
naliuu(urch,. und des .Sieherheitsbcdiirfnissc. der B~öJkerung' nur unzureichend erhjk Der s.,chc 
näher komm,d'e .DunkdziUcrforschung., vgl. PopilZ 1968. Lüde..,en '974 und Treiber '97}. Sog:udic 
Existenz elner spezifischen Delinquenz hat kommunikatIve Bedeutungen und ideologi$chc Folg.:n (Fou­
e.uh, S. 350 rr. insb. S.}56 r.). Die kommuniJ<uive Leistung dcr vwncimlichen Unlerlassung (= Ver­
hcimhchung) Slr>Jb"er Handlungen ist .ber gering. M>n kann nich, sicher .ein. ob si. au •• rechtlicher 
Gesinnung. erfolgt ist, und deshalb 'ragl sia .ueh wenig zur präzisen Reproduktion der einschlägigen 
Wute bei. Die "e,heimlich", Abtreibung greilt dic Wem. die im Hintergrund des Abtreibungsverbotes 
stehen, ebensowenig an, wie sie sie prä>:isien: und subili,icrt. DiC$ vermag nur die positive, aussagesl;lr­
kere [ntelVenlion der S".ljustiz. 

)l Nildas Luhmann, Die Funktion d,-< Rechu: Envutungssicherung oder v"h:l.ltcnsS<eucrung? .Eio woi­
rerer Gegens .. z der beiden Funkrionen b.:steht in ihrem An!pruehsnive.u in bczug .ur Weltbehe(r­
scbung. [m e"ten Flile emrebt d:u Recht nur eine Sicherung des Erw.rtens. In einer im Prinzip unkon­
trol~erb:uen Welt will mon wenigstens sicher sein. mit welchen Erw.rtungen man im Recht in und mit 
welchen Eirutellungen man .ul sozi.!en Konsens rechnen kann; lUch wenn es immer wicder Meruchen 
cibt, die Jnders h.ndeln_ [m zweiten Falle geht es dagegen um die Sicherung bestimmter Eiiekte. Man will 
reale Verhalteosw,hrscheinlichkeilfn :indern und setz, d ... R~h[ duu mehr im Sinne eines Sanktion.<­
mechanismus eln. 
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"Doppelcha.rakter~ des Strafrechts hat auch Parallelen mit der strafrechtstheoriege-

5chichdichen Differenzierung zwischen »Vergcltungss(rafe~ und ~Zweckstrafe" 
oder den absoluten und relativen Straftheorien. Es kann davon ausgegangen werden, 
daß sich die lrrationalitiiten des Vergeltungmrafrechts weitgehend als ideologische 
Reflexionen der Rationaliltiten von ideologischen Straffunktwnen auflösen LJSSen. 
Unvenneidlich hat aber auch die Zweckstrafe eine ideologische Dimension)) So 

lassen sich ideologische/materielle StraHunktionen und VergcJcungsstra1c/Zweck­

strafe ebenfalls nicht zur Deckung bringen; es läßt sich aber feststellen, daß die 

Differenz von kommunikativer und materieller Strlfdimension, die es erlaubt, alle 

suafrechclichen Phänomene analytisch in zwei (hori"lOnmle) Schichten zu zerlegen, 

hinter der (.venikalen«) Aufspaltung des argumentativen ReselVoirs der Straf theorie 

steht. 

In der von der Phänomenologie und dem symbolischen (nteraktionismus beeinfluß­

ten Kriminalsoziologie isc die ideologische Funktion des Strafrechrs und seine kom­

munikat;ve Dimension seit den sechziger Jahren verstärkt diskuticn worden. Es ist 

eine Erkenntnis des labeling approach, "daß gesetzliche Regelungen häufig in erster 

Linie symbolische Funktionen haben, daß es also schon in der Durchsetzung eines 

Gesetzes möglicherweise weniger darum geht. wirklich effektiv soziales Handeln 

regulieren zu wollen, sondern mehr d:lrum, einen bestimmten Lebensstil mit den 

zugehörigen Werthalcungen durch staatliche Deklaration 'geheiligt< zu bekom­

men ... Strafrecht hat in diesen Bereichen (Abtreibung, Prohibition: G. W.) eine 

symbolische Funktion, keine instrumentelle. Wenn die Dominanz einer nicht mehr 

herrschenden Schicht und ihrer Lebensweise sich nicht mehr halten I:ißt, soll sie 

wenigstens im Strafrecht (wenn auch mit seinen Mitteln ebenfalls nicht real durch­

setzbar) symbolisch als herrschend dargestellt werden~ (Steinert, 1976, S. 350 f., 
s. 354). Auch über den Bereich hinaus, für den Steinen die ErkJärungskrafl des 

Ansatzes hier noch vorsichtig reservieren zu wollen scheint. bringt dieser interes­

sante Ergebnisse. Zum Beispiel für die Straf/orm des Gefängnisses, dessen Ideologie 

von Bob Fine und Michaellgnatieff analysiert wurde. Fine stellte (est: »Bentham 

und andere Sozial reformer standen einem schweren Widerspruch gegenüber : Wie 

soUte man in einern begrenzten Raum die Repräsentanten der Gesetzlosigkeit als 

Symbol des Ausschlusses und der Schuld zusammenfassen und zur selben Zeit die 

natürlichen Folgen dieser Assoziation, ihre Überführung in eine Gemeinschaft mit 

einem autonomen ethischen und politischen Diskurs verrundem ? Die Lösung: einen 

Raum zu konstruieren, in dem die tatsächliche Artikulation eines Diskurses, der das 

Verbrechen rechtfertigt, unmöglich gemacht sein würde ... Die AngSt. die Sch~ 

und der SelbslVorwurt des Gefangenen sind Antworten auf eine Machtsituation, in 

der ... eine totale Abhängigkeit erzwungen wird und in der es als Grund zur Bestra­

fung behandelt wird, sich nicht selbst zu verdammen. Aber Angst, Scham und 

Selbslvorwurt erscheinen als die Antworten auf die eigene Schuld der Gefangenen, 

als natürliche Ergebnisse ihrer Kriminalität und deshalb als Zeichen der Wahrheit 

des Diskurses, die die Institution umgeben muß" (1980, S. 24).1< 19nati.eff gab eine 

ähnliche Darstellung des Hintergrundes der englischen Gefängnisreform: »Soziale 

Nun schließen diese beiden Funktionen, die ich unte ... thied.n tube. einander wechsel,eitig nicht a"s. Die 
Rechunonn dien. gerade zu ihrer Kombin •• ion. (Niklu luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts, 
Frankfun a. M. '981, S. 7J f.). 

H Diese wird im R.hmen der rel.tiven Straflhcorien ll •• expressive funetion. (Wllker. s. >71.) • • positive 
Generalpr'vention. oder .sozial.,l,is,hc Funktion- (Wclzel. S. I H.) diskuLien. DieS(' Stichworte (man 
künnu: andere blozufugen) verbergen allerdings unterschiedtiche luimin:t.lpolitilche Op,ionen. Zum 
Ganzen: Schmidhäuser '97 I. 

H Analoge Überlegungen bei MclolSi & Pavu-ini, S. 148 H. Dort w,rd allerdings ein VerslÄndnis der Hege­
monielei.tung des G.f:ingnisses vorgemhn (.Modell einer idraJ<n Gc<eU.ehaft.), das zu kun greift. 
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Stabilität mußte sich auf eine Zustimmung des Volkes gründen, die statt durch 
Nachgiebigkeit und Furcht durch den Gedanken des Unrechts erhalten werden 
mußte. Doch die Reformer begriffen, daß Schuldgualen nur in einer Umgebung 
erweckt werden konnten, deren offensichtliche Menschlichkeit die Autorität des 
Staates bekräftigte und die Gefangenen zur Anerkennung ihrer Schuld zwang. Die 
Einzelhaft schien diese perfekte Versöhnung von Menschlichkeit und Terror darzu­
stellen .... Wie es Howard und Bentham sahen, war das Gefängnis als eine Maschine 
für die soziale Produktion von Schuld gedacht« ([978. S. 211, S.2[3). Derselbe 
Autor diskutiene auch die Problematik der öffentlichen HinrichtungeD. die Ende 
des I8. JahrhundertS in England hervortrat, uneer ideologischen Gesichtspunkten . 
• Theoretisch sollee die Prozession zu den Galgen und die Exekution selbst ein sorg­
fältig inszeniertes Theater der Schuld sein, in dem der Täter und der Geistliche vor 
einer ehrfürchtigen und "ZUstimmenden Menge ein Drama der Ermahnung, des 
Bekenntnisses und der Reue aufführten ... Aber die Autoritäten konmen diesen 
glücklichen Ablauf nicht gewährleisten. Der Täter konnte seine Rolle in dem Theater 
des Todes auswählen. Wenn der Veruneilte oder die Masse sich weigern, eine 
annehmbare Rolle zu spielen, konnte der Staat nur wenig tun, um zu verhindern, daß 
die feierliche Prozession und Exekution zu einem Schlachtfest wurde" (S. 21, 

12). 

Wie diese Zitate ausweisen, macht es Sinn, die Entwicklung der Gefängnis- und 
Hinrichtungsfonnen als Anpassungen der Regie der Straf theater an die neuen 
Inhalte, die durch die Strafe zu kommUnizieren waren, zu charakterisieren. Hier 
kann auch das Anliegen des Fabrikdisziplin-Theorems teilweise übernommen wer­
den. Eine gewisse Einheit von Gefängnis und Fabrik, die nicht mit der Vorstellung 
des Drills und Trainings für die Fabrikproduktion hergestellt werden kann, ergibt 
sich nämlich aus der ideologischen Produktivität des Gefängnisses. Durch diese wird 
die neue Vorstellung von Recht und Unrecht und Schuld und Ordnung in das 
Weltbild einzementierr, das das Selbstbild einer modemen Welt ist, in der die indu­
strielle Produktion einen wichtigen Platz einnimmt. 
Von Doug&.s Hay wurde eine vieldiskutierte Analyse der Schere ,wischen der gro­
ßen Zahl von Todesstrafen, -drohungen und der demgegenüber weiLaus geringeren 
Zahl der tatsächlichen Exekutionen im englischen Strafrecht des rS. Jahrhunderts 
gegeben und hierbei ebenfalls die eigenständige ideologische Seite dieses Arrange­
ments hervorgehoben. Die Kontingenz, die zwischen Androhung und Exekution 
lag, ermöglichte einen taktischen Wechsel zwischen Gnade, Fürsorge und Terror 
und gab die Grundlage der patemalistischen Sozialideologie ab. Diese Konstellation 
erlaubte es der "Klasse, die eins der blutigsten Strafgesetze in Europa durchbrachte, 
sich selbst z.u ihrer Humanität zu grarulieren.~ "Die Hypothese, die hier präsentien 

wird, ise, daß es das Strafrecht, mehr als jede andere soziale Instirution, möglich 
machee, England im 18. Jahrhundert ohne eine Polizei truppe und ohne eine große 
Annee zu regieren. Die Ideologie des Rechts war entscheidend für die Aufrechter­

haltung der Hegemonie der englischen herrschenden KJasse« (1975, S.49, 
S. 56). 
fugen D. Genovese beschrieb in der Arbeit. The Hegemonie Function of the Law .. 
das Recht der Sklaverei der amerikanischen Südstaaten. »Die Sklavengesetzbücher 
der südlichen Vereinigten SLaaten kamen von den Sklavenhaltern selbst und gaben 
ihre kollektive Einschätzung von Recht und Unrecht und den Grenz.en, die ihrer 
eigenen individuellen Macht gesetzt sein sollten, wieder. Ihr positiver Wen lag nicht 
in der Wahrscheinlichkeit einer skrupulösen Anwendung, sondern in den Ansunds­
standards, die sie ... niederlegten ... Diese Standards konnten ungestraft durchbro­
chen werden und wurden es häufig, aber ihr erzieherischer und moralischer Effekt 
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blieb darin bestehen, daß sie es waren, die den Sklaven den geringen Schutz gaben, 
den diese hatten.« Die Sklaven werden so gezwungen, zu ihrer individuellen Vertei­
digung im Einzelfall die Legjtimationsforrneln der Sklavenhalterordnung zu mobi­
lisieren und zu reproduzieren, die ihre gesellschaftliche Sklaverei verewigen. Das 
Strafrecht zeigt sich als ein Instrument, das die Legitimationsformeln einer Ordnung 
vor dem kunsichtigen, nackten Interesse der Profiteure dieser Ordnung »reuet~ und 
ihnen so ein Mindestmaß an Überzeugungskraft. Glaubwürdigkeit und Verläßlich­
keit erhält. Indern das Strafrecht die Legitimationsfonne!n und das Weltbild einer 
Sozialordnung (und nicht das unmirce!bare Interesse) bei einer strafrechtlichen Maß­
nahme zugrundelegt und emst nimmt, leistet es Bedeutendes bei der ideologischen 
Reproduktion dieser Ordnung. Ein Beispiel für eine solche Formel gab Richter John 
Be!con O'Ne3J1. der r8 39 judizierte: »Der Sklave muß sich voll bewußt sein, daß sein 
Herr für ihn ... eine vollkommene Sicherheit gegen Ungerechtigkeit ist. Wenn dies 
der Fall ist, ist das Verhältnis von Herrn und Sklaven nur geringfügig weniger als das 
von Vater und Kind« (Genovese, S. 29), S. 288). 

Als weitere Autoren, die mit der ideologischen Dimension des Strafrechts gearbeitet 
haben, sind u. a. Pat O'Malley, HaU et al. und Edwin M. Schur zu nennen. O'Mallry 
beschreibt den Wandel des Ehrbegriffes und Be!eidigungsstrafrechts während der 
Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft in England. Hall et al. legten eine umfang­
reiche Studie über die Reaktion auf das Phänomen des »mugging" (,= Überfall) im 
England der 60er und 70er Jahre vor. Schur gab eine Darstellung der zeitgenössi­
schen amerikanischen Auseinandersetzungen um Geisteskrankheit. Abtreibung, 
Prostitution, Vergewaltigung und Homosexualität a.ls »stigma contests" und »sym­
bolic crusades«. Daneben kann mit dem kommunikativen Paradigma auch der rich­
tige Gehalt des oben kritisierten alternative-Ressourcen-Theorcms geborgen wer­
den. Wenn auch die Kriminalisierung der »Gewohnheitsrechte der Armut« nicht a.ls 
Mittel, ländliche freigesetzte Bevälkerungskreise in die Fabriken Zu treiben, abgelei­
tet werden kann, ist doch vorstellbar, daß die Existenz dieser nicht integrierten 
Elemente dem Weltbild der preußischen Reaktion widersprach. Seine Authentizität 
wurde durch die Bestrafung dieser Elemente affirmiert, unabhängig davon, ob ihnen 
von der Gesellschaftsordnung eine reale Lebensalternative angeboten werden 
konnte. Zudem konstituierte der patrimonalistischc Charakter des Holzdiebstahls­
gesetzes ein Abhängigkeitsverhältnis der armen Landbewohner zu den Landeigen­
tümern, das dem, das von Douglas Hay geschildert wurde, ähnelte und vergleichbare 
ideologische und politische Folgen haben konnte. 
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Untersuchung der ideologischen und 
hegemonisierenden Funktion des Strafrechts mit einem kommuoikationstbeoreti­
sehen Paradigma folgende Neuerungen für die Theorie des Strafrechts bringt: 

a) Sie überwindet den zwanghaften (offenbar aus der Ängstlichkeit, den sYSte­
miscben Gesamtzusammenhang aus den Augen zu verlieren, geborenen) Drang eini­
ger früherer Ansätze, eine Generalwirkung oder -determination des Strafrechts ent­
decken zu müssen. Dadurch gewinnt die Theorie des Strafrechts immens an Raffi­
nement und FeinfüWigkeit. Sie verschafft sich Zugang zu den historischen Oberflä­
chenentwicklungen1j und erlangt die Fähigkeit, die Nuancen und Subtilitäten (auf 
die es gerade im Strafrecht ankommt) zu packen und bis in die feinste Dogmatik und 
selbst den einzelnen Prozeß vonudringen. Sie ermöglichte es weiter, alle Delikte 
einzubeziehen und kann bei der Analyse der Milderung/Schärfung innerhalb der 
Strafzonen verwendet werden. Gerade die mit Bonus und Ma.lus arbeitende - weit-

JI O'Malley '981, S. 14 f. wirft den materia.hstLcchen AnSltz.en ei.nen V~rzicllt ,ur das Studium der bürger­
lichen Re<:htsgeschic.hte vor. Man sci bisher Dicht !ibe. Gemeinplä= hinaU.<gekornrncn. 
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gehend nicht normiene - » Sl~fzumessung" ist für die ideologische Reproduktion 
wichtig. Man kann die Entscheidung strafbares Verhalten/ nicht strafbares Verhalten 
als Vor4usw4hl eine5 StYafzejchenträgers ansehen, die nur die Unterlage der konkre­
ten »message« sch31ft. Die Strafaussage gewinnt aber erst dadurch Kontur und 
»Leben a, daß der gesamte Wertekosmos der Sozialordnung bei der Abstufung des 
Unrechts- und Schuldvorwurfs und der Strafbemessung bei jeder einzelnen Tat -
etwa einem Diebstahl - als Differenzierungskriterium zugrundegelegt wird. 
b) Sie erleichtert es, bei der Analyse des Strafrechts als Herrschaftsinstrument die 
Vorstellung abzulegen, die Seite des Herrschaftssubjektes (der .. herrschenden 
Klasse.) wäre immer mir der Straf justiz und die des Herrschaftsobjektes (»unter­
drückte Klasse«) immer mit der des Delinquenten gleichzusetzen. Bei der übergro­
ßen Mehrheit der kriminellen Delikte beSTeht zwischen 411en sozialen Klassen, die 
dem Täter, der natürlich auch oberen Gesellschaftskreisen entstammen kann, die 
Solidarität aufgekündigt haben, Übereinstimmung darüber, d4ß ein strafwürdiges 
Verbrechen vorliegt. Der Streit entwickelt sich um die Frage, wie der Vorwurf gegen 
den Täter zu ezkzentuieren ist und was mit diesem zu geschehen hat. Es ist nicht so, 
daß die eine Seite immer nur Milde verlangte und die andere immer nur Häne 
rekJamierte; es findet vielmehr ein Geziehe und Gezerre um den Täter statt, darum, 
welches Weltbild bei seiner Bestrafung seine Majestät und Maßgeblichkeit beweisen 
kann. Marx harte diese Tatsache, daß auf dem Rücken des Täters eine politisch­
ideologische Auseinandersetzung der sozialen Klassen ausgetragen wird, im Auge, 
als er über das Holzdiebsuhlsgesetz schrieb ; "Der Holzdieb hat dem Waldeigentü­
mer Holz entwendet, aber der Waldeigentümer har den Holzdieb dazu ben"tzt, den 
Staat selbst zu entwenden.« (MEW, Bd. I, S. 13&, Hv. V. Vf.).J6 
c) Die Frage nach der ideologischen und hegemonisierenden Funktion des Straf­
rechts ermöglicht die Einbeziehung der weiterentwickelten materialistischen Über­
bautheorie, die mit Gram~ci und Althusser verbunden werden kann. In diesem theo­
retischen Rahmen kann die Straf justiz als ein ideologischer Staatsapparat J7 , ein insti­
tutionalisierter Teil des Überbaus, der auf den nichtinstirutionalisierten Teil, die 
Ideologie als solche ausgerichtet ist (und erst hierüber auf andere Überbauten und 
die Basis weiterwirkt), konzipiert werden. Auseinandersetzungen um Kriminalpoli­
tik und Sttafrechtsrdonnen erweisen sich so als politische Kämpfe um eine zentrale 
ideologische Reflektionsinstanz der Gesellschaft, einen Machtknotenpunkt, um eine 
strategische Höhe auf dem Schlachtfeld der konkurrierenden Weltbilder. "In Wirk­
lichkeit muß der Staat als ,Erzieber< aufgefaßt werden, eben weil er danach strebt, 
einen neuen Typ oder ein höheres Niveau von Zivilisation zu schaffen. Das Recht ist 
der repressive und negative Aspekt der gesamten positiven Zivilisierungstätigkeit des 
StaateS« (Gramsci, S. 276 L).}8 
d) Die HerausarbeituDg der ideologischen Funktion des Strafrechts ermöglicht die 
Überwindung der falschen Alternativeo Zwang/Konsens und GewohnheitlHerr­
schaft bei der Inhaltsanalyse des Strafrechts. Wenn ~die herrschenden Gedanken«, 
die »weiter Nichts als der ideelle Ausdruck der herrschenden materiellen Verhält­
nisse, die als Gedanken gefaßten herrschenden materiellen Verhältnisse" (Marx) 
sind, durch die Strafjustiz reaHirmiert werden, dann kann die Konsentierung von 
Strafrechtsoorme.n durch Gewohnheit, C'[Wa im Sinne des Durkheim'schen con-

)6 Das SmUr<ch, beui/h .in seiner symboli!chen Funkuon andere soziale Schichten ( ... ) als in seiner 
in.Slrwnen .. leo Funktion, und ( ... ) vor ollem die symboliscb berroffencn (Iuben) Einlluß auf seine 
Gesu.JNng ... ' (Steinen '976, S. )j91.) . 

)7 .D ... ,}te<:b" gehön towohl zum (,epres.siveD) S .. ats.pp . ra, au ilHch zum Sy"em der ISA« (Ahbusscr 
1977, S. ,p). 

)8 Zustimmend Spitzer '979', bes. S. uSo 
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seience col!ecti'lJe, nicht den Herrschaftscharakter dieser Normen ausschließen. Mit 
dieser Erkenntnis ist das bisweilen bei Materialisten anzutreffende Vorgehen, sozio­
logischen Ansätzen unter Verweis darauf, daß sie mit einem klassenneutralen Begriff 
von Gewohnheit (statt Klassenherrschaft) operierten, a /imine die Wissenschaftlich­
keit abzusprechen, nicht mehr zu vereinbaren. Die Strafrechtssoziologie Durk­
heims,J9 Fauconnets,40 der labe/ing approach (iDsbesondere in seiner makrosoziolo­
gischen Version),4 1 die System theorie, Studien der »culrural anthropology~1' und die 
Theorie der öffentlichen Meinung haben WertVolles zur Theorie des Strafrechts 
beizutragen - insbesondere über das »Formelle« der gesellschaftlichen Prozesse, das, 
nach dem Eingeständnis von Engels, von dem Materialismus traditionell stiefmüt­
terlich behandelt wurde. 
e) Endlich er/eichten die Analyse des Strafens als Kommunikation und der Strafju­
stiz als eines ideologischen Staatsapparates die Unterscheidung der Legitimations­
und Effektivitätsproblematik des Strafrechts ued die Bezeichnung ihrer Wechsclwir­
kungen. Als ein ide%gieabhängiger ideologischer Verstärker befindet sich die Straf­
justiz. immer in einer Spannungslage. Um ihre Glaubwürdigkeit als autoritative Ver­
künderin des SelbslbiJdes der Gesellschaft erhalten zu können, braucht sie einerseits 
einen gewissen inhaltlichen Konsens des Publikums. Wenn sie diesen verliert, dege­
neriert sie ie ein rein repressives Terrorinstrurnent (»cn despotisme,,), das Angst und 
Furcht verbreitet und auf das man sich kognitiv einstellen muß, das aber ideologisch­
moralisch nicht mehr greift. Die Legitimität des Strafrechts ist so eine Voraussetzung 
seiner ideologischen Effektivität . Andererseirs kann sich das Strafrecht aber nicht 
darauf beschränken, den sOLialideologischen, politischen und moralischen starus 
quo einer Gesellschaft nur passiv und mechanisch widerzuspiegeln; in diesem Fall 
könnte es allzu schnell zu einer Instanz werden, die den moralischen Verfall und die 
"Wertekrise .. selbst stimuliert und bescbleunigt. Ein ideologisch effektives Straf­
rechtssystem muß einen mittleren Abstand zu beiden Seiten suchen. Ohne den erzie­
herischen Anspruch, der auch das Risiko des Konsensemzuges birgt und die Straf­
justiz einer Art Avantgardeproblematik aussetzt, aufz.ugeben, ohne darauf zu ver­
zichten, meinungsbildend und moralschaffend zu wirken, muß es sich doch ständig 
rückversichern, daß es den Kontakt zu den spontanen und autonomen gesellschaft­
lichen Prozessen der Moral- und Ideologiebildung nicbt verliert. Ein zu großes Maß 
an Permissivität kann die ideologische Reproduktion ebenso gefährden wie eine 
übertriebene stcafrechdiche ideologische Offensive, die zur Isolation und De1egiti­
marlon des Strafrechts führt. Eine »geistjg-moralische Wende" kann nur im Konzert 
vollzogen werden . 

39 Vgl . Hunl '98zö Voß "79. 
40 Vgl. r.ul F.uconnel, La Reipons>bi~Le. Paris '9,o,luszugswei.., übersetz' in: Lüders",n/S.d, .. S~min .. : 

Abwcithcndes Vorhallen, Bd. JI. FrMlUurt '971, s. '93 ff. 
4' VgJ. insb. Kai T. Erikson , W.yward Pun,an, - A Study io the Saciology of Deviance, New York ,,66-

mit Bezugen zu Durkheim - und Sc:hur '980. 
~2 Etw2: S'~ey D;amond (Hrsg.). Tow~rd A M.ncist Anthropology - Problems ArId Pef'pecr.ives. New 

York '979 und DiamoDd, The Rule Of La", V.uus Tb. Order Of CIl.tom, in: Donald Black &: Maur.en 
Mile.<k.i (Hrsg.), Tb. Social Organisation of bw, Ne", York '97J. 
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I X. Ideologische und materielle Dimension des Strafrechts 

Durch das Nebeneinander der materiellen Scraffunkcion und der ideologischen 
Straffunktion wird eine problematische Dichotomie in die Theorie des Strafrechts 
getragen.u Es wird die Frage des Verhältnisses der kommunikativ-ideologischen 
und der materieU-instrumentellen Dimension des Strafrechts und insbesondere die 
Frage nach einem Primat der einen oder anderen Seite aufgeworfeD . Dazu sollen 
abschließend einige Gesichtspunkte vorgetragen werden . 
Die materiell-inscrumel1telle Dimension des Strafrechts schloß seine ökonomische 
Relevanz, seine Einsatzmöglichkeit als repressives Mittel zur Sicherung von politi­
scher Herrschaft und seine Eignung, strafbares Verb alten zu verhindern, ein. Es wird 
davon ausgegangen, daß der Einfluß der materiell-instrumentellen Dimension der 
Strafe bei der Ausgestaltung des Sttafrechtssystems mit ihrer Effizienz uod Bedeu­
tung in diesen drei Bereichen (Ökonomie, politische Herrschalt, Unrechtsverhinde­
rung) korreliert. Die Kritik der ökonomischen TIleorien des Strafrechts (III-VI) ließ 
jedoch deuclich werden, daß die Straf justiz nur ein marginaler ökonomischer Faktor 
1St. 

Es gibt viele historische Beispiele für die Funktionalisierung der Straf justiz zu Zwek­
ken der politischen Herrschaftssicherung, zur Einschüchterung der politischen 
Opposition und zur physischen Ausschaltung von Regimegegnem durch Geiäng­
nisstrafen und Hinrichtungen. Dennoch sind dem Strafrecht auch auf diesem Gebiet 
enge Grenzen gesetzt. Die Effektivität der Straf justiz in dieser Hinsicht sollte nicht 
überschätzt werden. Zwar war 2 . B. die Justiz der Weimarer Republik ein emstzu­
nehmendes Repressionsmittel gegen republikanische und sozialistische Kräfte,~~ 

aber diese Einsatzmöglichkeit ist generell zahlenmäßig und mengenmäßig doch 
deutlich limitiert. Der Großteil der politischen Opposlrion gegen den Nationalso­
zialismus wurde polizeilich, durch SA und S5 und das KZ-5ystem, den ~Maßnah­
mestaat" <I, und nicht justizieU »bewältigt«. Es ist auch bekannt, daß südamerikani­
sche Militärdiktaturen ihre politische Opposition unter Verzicht auf jede Straf­
rechtsdramaturgie schlicht »verschwinden« lassen. Wo die Regimefeindlichkeit ein 
Massenphänomen wird, versagen die zeremoniellen Formen der Justiz. Wenn es um 
die physische Ausschaltung der politischen Opposition geht, ist der private und 
polizeiliche politische Mord effektiver, schneller und zuverlässiger als der politische 
Justizmord . Dasselbe gilt für Internierungen. 
Damit wird nicht ausgeschlossen, daß die Strafjusuz in einem alltäglichen Bereich -
sozusagen der "politischen Kleinkrimioalität« - ein wirksames Repressionsmirtcl 
sein kann, aber das Strafrecht insgesamt wird sich kaum adäquat als eine getarnte 
Repressionsfunkuon verstehen lassen. 
Schließlich formuliert das Selbstverstiindnis der relativen Straftheorien, wonach die 
Strafe ein Instrument zur Unrechuverhütung und zum .. Rechtsgi.iterschurz" ist, 
einen weiteren Aspekt der materiellen Strafdimension. In dieser Hinsicht ist die 
Effektivität des Strafrechts nachdrücklich von der Kriminalsoziologie und Krimino­
logie in Zweifel gezogen worden. Es scheint - so ein repräsentatives Urteil -, daß 

~J VgL Sp;.~er. M<., S. 20 übu Mit Schwierigk~lt • In diningu;sh expressive/rom y~Yt'ssiv, bw ... )( L>~ ;s 
soc;lI pr.clice, Ihen how do we dccid. wh~lht:f .hat pneU,e is expressiv~, rcprcssiv~. 0. bolh 1. Selb'ges 
Problem s,ell,e sich Eddm.n bezüglich der Politik : > • • . pou,ic.J aC15 .. e bolh instrumm,.J ami e~prcs· 
siv~ •. "Becausc ,he requ;.;t~ condi.ions ace .J"",ys pr.!<n, in som. degree. cvery in",mce o{ poliey 
lormul.lion involve.s a . m.i~, 01 symbolic eH«u wd ulionol reflea;OD 01 intercslS in re.source., Ihough 
one or the o.ber may be dominan, in any p.nicular case· (S. 41 ). 

44 Vgl. HannoverlH:I.1lIIover-Oriick. '977· 
4S Fucnkcl "74· 
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»ironischerweise der größte Teil der kriminalstrafrechtlichen Bemühungen darauf 
gerichtet ist, solche Personen zu verarbeiten und zu sanktionieren, bei denen die 
Wahrscheinlichkeit, daß sie durch eine strafrechtliche Sanktion abgeschreckt wer­
den. am geringsten iSc.~~6 Nach all dem ist die materiell-instrumentelle Relevanz des 
Strafrechts überhaupt mit einem Fragezeichen zu versehen. 
Auf der anderen Seite spricbt die Beobachtung der Prozesse, über die das Strafrecht 
gesteuert wird, für eine Dominanz seiner ideologischen Funktion . Es zeigt sich 
nämlich, daß die Wirtschaft und die üblichen "pressure groups« nur einen selten 
geringen Einfluß auf die Strafgesetzgebung und Strafrechtspraxis nehmen .'] Die per­
manente Feinabstimmung des strafrechtlichen Instrumentariums vollzieht sich "im 
Windschatten«4~ der großen Politik und unter der Führung von Stäben und Kräften, 
die nur ein geringes Reflektionswissen über die materiellen Strafrechtswirkungen 
besitzen. 
Die fortbestehende und schier unüberwindliche Trennung von Kriminologie und 
Kriminalsoziologie, die sich mit den materiellen Folgen des Strafrechts befassen, und 
der Strafrechtsdogmatik, die sich mit Recht und Gerechtigkeit befaßt. ist ein bered­
ter Ausdruck dieser Tatsache. Wo Strafrechtsreformfragen einmal außerhalb von 
Ministerialbürokratien, Gerichten und universitären Rechtsfakultäten thematisiert 
werden, haben .Moralunternehmer«. ~Moralkreuzzügler«, religiöse Kräfte. Quä­
ker, Philanthrophen, Literaten. So:zialreformer, Humanisten, Philosophen, Morali­
sten und gerechtigkeitsbegeisterte Menschen das Sagen. Also der direkte Gegenpol 
der mit KoscenINur2.en-Rechnungen ökonomisch kalkulierenden Technokraten, die 
die Kommandoposten der Gesellschaft besetzen. in denen es auf instrumeotelle Effi­
zienz ankommt. 
All dies spricht dafür, daß die ideologische. hegemonisiercnde Funktion und Dimen­
sion des Strafrechts ein gewisses Primat gegenüber seiner materiell-instrumentellen 
Funktion hat und daß es vor allem von dieser Seite her gesteuert wird. Damit ist 
nicnt jede Relevanz der materiell-instrumentellen Stra/dimension verneint. Die 
Strafe ist als Zeichen in eine andere Rationalität eingebunden als als Handlung. Die 
ideologische und materielle Rationalität des Strafrechts wird von einem unterschied­
lichen Prinz.ip beherrscht, was allerdings nur als Konflikt zutage tritt. wenn die 
Orientierung an der ideologischen Rationalität die Interessen, die sich an die mate­
rielle Dimension der Strafe knüpfen, nicht ausreichend mitbefriedigr. In diesem Fall 
muß die Klientel der materiellen, ökonomischen, politischen und unrechtsVerhin­
dernden Wirkungen des Strafrechts versuchen, den ideologisch orientierten Ablauf 
der Strafjusriz anzuhalten und ihre korrigierenden Gründe :zur Geltung zu bringen. 
Darüber, ob ihr dies gelingt, entscheiden kookrete geschichtliche Auseinanderset­
zungen in den Bürokratien. Parlamenten, Gerichten, in den einschlägigen Wissen­
schaften und in der politischen Öffentlichkeit. Wenn man davon ausgeht, daß die 
Straf justiz vor allem ein "ideologischer Sta.1tsapparat" ist, der durch die autoritative 
und authentische Interpretation des Weltbildes, der Legitimationsformeln und der 
Sozialideologie einer GeseUschaft zu ihrer ideologischen Reproduktion beiträgt, so 
liegt die Vermutung nahe. daß die materiellen Interessen der Strafjustiz zunächst in 
der Hinterhand sind. Damit stellt sich die interessante Frage, in welchem Ausmaß, 
Verhältnis und unter welchen Bedingungen ökonomische Interessen, ",Amtshilfeer­
suchen« aus dem Bereich der Politik und die Einforderung der unrechcsverhindern­
den Funktion des Srrafrechts die relative Autonomie der Straf justiz. reduzieren kön­
nen . 

~6 Chambliss 'ZII. nach Steinen 1976, S. JH. 
47 Steinen 1976. S. }l6 ff.. S. 359; W1Idmann '979. S. 109 ff.; Gr •• nberg '98,. S. 1')0 i. 
48 Woldmann ••.•. 0 .• S. t J' . 
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jUSllzia trägt eine Binde. Die materialistische Strafrechtstheorie sollte nicht versu­
chen, diese weg.l.udiskucieren, sondern besser, die (gewiß künstliche, problematische 
und daher immer unvollständige) Immunisierung der Straf justiz gegen unmittelbare 
materielle politische und ökonomische Racionalitäten - eben die relacive Autonomie 
des strafrechtlichen Überbaus - als eine Voraussetzung der spezifischen Leistungs­
fähigkeit des Strafrechts zu analysieren und zu verstehen. 

Literatur 

Louis Althu .. er, Für Ma"" Frwkfurt am M:>.in 1968 
Louis Allhus<cr. Ideologie und ideologische St:.'lS.ppara,~, H=burgIWcstbcrlin '977 
Chris Arthur. Edi,or's lntroduclion. in: Law md Marxi.m. A Gener.:11 Tbeory (Ev,.ny D. I'ashuhnis), 

London '978 
Autorenkollektiv, Ma",isu..ch-Ieninisti,.he 2!1ge01einc Theorie des Suates und du Recht>, Bd. J. Beflin 

1974 
Jssac D. Balbus, Commodi{}' Form And Legal Fonn: All uSdy 00 Tbe .Relative AUlOnoIDY' OfTh. L.w, 

in: La .... & Soci.ty, Wincer '977, S. 17' ff. 
Pie .. BeirnelRichard Quinney, M.rxism Ancl La"". New York 1981 
Piers Beime/Robcrl Sharlet, P~hukanis."d Socialist LCK.liry, in : Pi<~ BeimelRichard Quinney. M.rxism 

And Law, Ncw York. 1981. $. 307 H. 
Peter Rinns, L.w And MlIn<.ism, in : C.piul & CI ... s 1980, S. 100 H. 
Djrk Blas;"" Bürgerliche G.~lIschafr und Kriminali"1 - Zur Sozialgescbichlc des Vormon, Göningm 

"76 
Dirk Bbsiu., Kriminalilal ~s Gegen,und hi.tori.cher For.chung. in: Kriminalsoziologl5che Bib~ographle, 

1'79, H . 15, S. , ff. 
EThard Blankenb,,~. Karl Man: und der .1lbc!ing.-An5al~, in: Kriminologisches Journal. 1'71. 

S. )'} H. 
Maure.n Gin/Alm Hunt, Ma", ~ncl Engds on uw. London '979 
J. Ch.mb!iss, Toward A Politic.1 Economy Q{ Crime. in: Theory .nd Soci.ey, 1974, S. /4:9 Ff. 
Stanley Di~mond. Thc RuJe 01 Law Versu! Tbc Order 01 Custo01, ,n: Don,ld BI.ck & Mlureen M,l",k.i 

(Hrsg.). Ihe $oci.aJ OrganisOIion of Law. New Yorl< '97J 
Stanley Diamond (H ... g.), Tow;u-d A Marxist Antllfopology - Problems And Perspcctives. New Yorl< 

1979 
Murray Edelrnan, The Symbo~c U!CS of Po~tics. Chic:tgo, London 1967 
Friedrich Engel!, Einleitung zu : .Di. Klassenkämple in Frankreich von 1848 bi, ,850' von Kar) M .. x 

(1895), in: Karl Man< Wld Friedrich Engel., Ausgewählte Werke, Moskau 1971. S. 669 11. 
Friedrich Engels, Brief an Mchring. ,893. cbd •. S. 719 H. 
Friedrich Engels. Brie! an Borgius, ,894, cbd • . S. 7'} ft 
Fri.drich Engels. Brid an Bloch. ,890, cbd • . $. 71' H. 
Kai 1. Erikson, Wayward Puritatls. Ne,,", York. '966 
Bob Fine, Struggl .. AgainSl Discipliltt : The Theory And Politics 01 Michel Foucauh, in : Capiw Be Ch". 

1979/H }, S. 75 H. 
Bob finelRichard KinseylJobn Lu/Sol Picciollo/Joc.k YOllng, Capitilism >fId ,he Rule of Law. London 

'979 
Bob F,ne, Law & Clas,. in : Bob Fine e! .1.. Capiralism and the Rule of La .... Lendon '979. S. 19 Ir. 
Bob Fine, The Binh Of BOUTgcoLS Punishm.nl, in: Crime .nd Social Justia. SlImm~r '980/t}. S. t:9ff. 
Paul F,,,connet, L:. RespoJ1Sabilile. Paris 19~O 
MIchel FOUCllUlt, Überwachen und Strafen, Frankfurt •. M., 1976 
Ernst Fraenkel. Der Doppelst""t , fr:oJ1kfun a. M./Koln '974 
Eugene D. Genovese, The Hegemonic Funclion 01 Law, in: Marxisrn And Law. 1981, S. '79 H. 
D.vicl F. Greenberg. Crime & Capit2lism, 1'.10 AlIO 198, 
David F. GrecnbergfNlncy Anderson, Rece.nt Ma",;an! Book! On La.." ARevi ..... Es"y. in : Conl<mpo­

rory Crises 511981, S. '9} H. 
D,vid F. GreenbergIDrcw Humphries. Tbe Dialectics 01 Crim~ Control, in : D.vid F. Grrcnbcrg. Crimc & 

C.pi .. lism. Palo Aho 198', S. 1~ 11. 
Antonio Gramsc;. Zu Politik, Geschichte uncl Kultur, Frankfurt a. M- 1980 
Charles W. Grau. Whatcver H.ppcned tO Po~tic.s IA Critique of Stru<ru ... list M.rxU, Ac:.cOUJIlS of Smc and 

law, in, M.",jsm And Law, 1:980. S. '96/f. 
Ji.orgen Habamas. legicimationsprobleme im modernen $ua<. in: P<ler Graf K.ielman.egg (Hrsg.). legi'i­

rn.tionsprobl<mc - pol itische Syslemt, Opl.d<n 1976. S. 59 ff. 
S'Uart Hall/Ch ... Crircherrrony JeffersonlJohn Clorkc/Bri.,.. Roberts. Po~<ing The Crisis - Mugging. The 

Sure. ancl bw and Order, London /978 
Heinrich HannovcrlElis.beth HlIlIlover-DJÜck, politische JUSfiz '918-19JJ. Hambu~ 1977 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-2-161 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:43:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-2-161


Dougl .. H.y, Propcny, A\lthoriry ""d we Criminal L..w, in, Douglas Hay/P<t« Lineb.ughJ)'ohn G. 
RuletE. P. Thompson/c..l Wirulow, Albion', F.ul Tree, New York '97S, S. '7 H. 

Dougll. Hay/!'ete.r linebaugh/John G. RuletE. P. Thompson/Cal Winslow, Albion', Faul Tree, New 
York '971 

Russell Hogg. lmprisonment md Sociery Und.r Early Bntish Capitali,m., in: Cnme Uld Social JWtl""" 
Winter 1979/H J 2, S. 4 ff. 

Ahn Hunt, Ernile Durkhei.m: Toward • Sociology of Law, in: M.nci'rn And Law, ,,8 •• S,'7 H. 
Micbd IgnnieH, A Just Measur. Of Pain. '978 
Iv." J .... kovic, Labor Mark •• And Impruonment. in : Crimt .nd SociaJ Jusuc<. Fill-Win'er '977, S. '7 ff. 
Djmgir A[j-Abb:LS<lwiuch Keri.mow, Philosopb.ische Probleme des Recht.<, Berlin '977 
John lea. Disciplin. and c.pital,st devdopment, in: Capi •• li<m and the Rule of Law. Loodoo '979 
Pe.er L;neb.ugh. K.HI M.rx. The Theft of Wood .nd Working CI.,. Compo.iuon: A Contribuuon tO ,he 

CUrTellt Debace. in : Crime.,.,d Social Jusuce, Fall-Win,er 1976. S.! H. 
Klau. Lildersseo. Strafrecht und .Dunkelz;ff<,r •• in: Kl.us Lüders,enlFritz S.1ck (Hrsg.). S.nUn:u: Abwei­

chendes Verbalten. Bd. '. Frankfurt a. M. '974, S. )4~ f(. 
NikJas Luhm.nn, Gcsrllsehafuscrukrur und Semantik, • Bde .• FrmlUurt ". M. '981 
NikJas Luhmann, Die Funktion d .. Recbts: Erwarroog<sicherung odC'l' Verhalteos, •• ucrung, in: der •. , Aus­

differenzierung d.s Rechts, frankfur! a. M. '981, S. 7l1l. 
K:1rl Man<. Deb.rren um das Holzdiehuahlsgesetz, in: MEW. Bd. J. Berlin '97', $. '09 ff. 
Ko.rl Manc. Vorwort zur Kritik der Politischen Ökonomie. in: Kul Mlrx. Friedrieh Engd,. Au'gewiihhe 

W ukc, Mosbu '97" S . • 86 ff. 
Omo Melossi. Thc Penal QueSlion in Cap; .. .I, in: Crime and Social Justice, Spring-Summer '976. 

S. 16 ff. 
D~rio Melo<.<i. Georg Rusche und Ouo Kircltheimcr. in: Crime and Social JUS1ice. Spring-Summer 

J 9781H 9. S. 73 H. 
Dario Mcloui. Georg Rusche: A Biographieal Essay, in: Crime and Soci>.l JU5lice. Winter 1980/H 'i. 

S.p fL 
Dario Melo<S;, Stra.egies Of Soei.1 Control In Capit'lli,m: A Commenl OD Re"",n. Work, in: Conte01po­

=y Crises 1/'980" S. J81 fI. 
Dario Mdos.iJMa.ssimo Pa"arjni, Tbc Pruon ""d u.e faelOry. '981 
Neil Mullin, Pashubni. And The Dem';'e Of La .. : An 8s.y Review, in: Conlernporary Cri.cs, 1"980, 

S. Hl {(. 
CI,us Offe, Strukturproblerne des k~pitali .. isehen Stutes, Frankfurt a. M. '97l 
1'., O'Mallcy. HistOricai Pracucc And The Producuon O( Marxist Legal Theory. in: Crime and Social 

l"'u«, Winter '9hIH .8. S. j) H. P., O'Mall~, from Feudal Honour To Bourgeois Reputation . Idoology u..." And The RUe Of Indumial 
Capitalisrn. in: Sociology, Landon 1981, S. 791f. 

CharIes William Morri" Grundl.gen dcr Z,';chentheorie. Milnchen '971 
Eugcn Poschuluni" Allgemeine Rech .. lthre und Marxismus, Frmkfun " M. 1966 
Heinrich Popi"" Über die Pr;ivenu\'Wirkung des Nicht",i .. ens, Dunkelziffer. Nonn und Strafe, Tubingen 

'968 
Ulrich K. Preuß. A'luiv.len.enuu3Ch und Rcchulorm. in: Kritische Ju.ciz, '?7So S. 10 H. 
Richard Quinney/Pi.r. Seime, Marxirm And u,w, New York 1981 
Georg Rwcbe & Ouo Kirt.hheimer, Sozialstruktur und S'rafvollz.ug, Frank(ur! a. M. '971 
Ebcrhard Schmidhäuscr, Vom Sinn der Strafe. GÖ\Uogen '97' 
Ed..,in M. Schur, The Politics 0/ De'iionu, Englewood Cli/fs 198. 
K;u:1 F. SehlJm .... n. Produhionsverhältni,se und staatliches Strafen. Zur aktuellen Di.skussioo über 

RuscheIKirchheimtr, in : Krit.isch< Jwuz, 198,. S. 64!f, 

R .... dall G. Sheldon. Convico L~.ing: An Applicarion of the Rusche!K.irchheimer Thesi, tO Penal Chonges 
in Tennessee .8J<rI"), in: David F. Grcenberg. Crime and Capit.al.ism, New York '98" S. 318 {[. 

SteVen Spnzer, Toward a Mmu." Theory Of Deviancc, in: Sociall'Toblem., "75, S. 6J8 ff. 
Steven Sp'tzer. The Ralionalizauon Of Crime Con\rol In Capiulist Soeiety, iD: Contemporary Crises 

Jh 979. S. 187 fI. 
Steven Spiczer, Notes Tow,.,-d A Theory Of Puni,hmenl And Social Change, in : Rcscan;h in La", and 

Soc.iology. Volume '. '979a, S. ~071f. 
Sceven Spitzer. Marxist Perspec.ive, In Th. Sociology Ollaw. MS .• Boston IMas,.), 0.1-
Tiei"" Sleinen, Über die Funktionon des Str.frechtS, in: Mich.acl Neider (Hrsg.), Festschrif. für Chrisuan 

Brod3, WiCfJ '976, S.))5 fl. 
Heinz S .. in<.>rtlHubcrt Treiber, Versuch. die These von der strafrechtlichen AU!rollungspolilik im Spiuni,­

.claltcr .aunuro".n • . Eine Kritik an Rusche!K.irchhei.mer und dem Ökonom ismus in dC'l' Theorie der 
Stralrc<:huenrwicltJung. in: Kriminologische, Journal, 10. Jg., '978, S. 8, Ii. 

Colin Sumocr, Th~ Ideologie3.l Namre of law, in: Pi eu 8eirnelRicbard Quinn~, Marxism and Ww. '981, 
S. 115 fI. 

Huben Treiber, EnLlasmngseffekte de, Dunkelfdd,. Amncrkungcn zu .iner Dunkclziffcrbd ... gung. in: 
Kriminologisches Journal. 197JIH 2. S. 97 ff. 

Huben TrciberlHeinz Steinen. Die Fabrikauon de, zuverlässigen Menschen, Munchen 1980 
Mich.eI Voß. Gefingnis für wenf, Bielefeld 1979 
Pe.er W3.ldmann, Zur Genese vOn Strafrcchtsnormen. in: Kriminologisches Journal, '979. S. 'o~ 11. 
Nigcl Walker, Pun;shment, Danger .1r1.d Stigma, Oxford 1980 
Hans Wclzd, Dll DeutsChe StrafrechI, ,c. Aun., Berlin '969 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-2-161 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 03:43:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1984-2-161

